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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

 
keine politische Ebene ist von den österreichischen  Städ-
ten und Gemeinden so weit entfernt wie die europäis che! 
Doch die Europäische Union rückt immer näher: die K om-
munen sind inzwischen aus dem toten Winkel in das B lick-
feld der Brüsseler Politik gerückt.  

 
Das merkt man auch an der aktuellen 
Programmgeneration. Bis 2013 bieten 
die EU-Förderprogramme für viele 
kommunale Akteure die Möglichkeit, 
Projekte und Aktionen unterschied-
lichster Art zu initiieren und durchzu-
führen.  
So können wir vor Ort europäisch 
handeln und gleichzeitig Europa be-
grünen ! Auch Energie und Umwelt-
schutz gewinnen immer mehr an Be-
deutung.  

 
Allerdings führt der Weg zu den europäischen Töpfen  
durch ein unübersichtliches Dickicht mit vielen Umw egen 
und Sackgassen. Daher habe ich die Experten von Euv en-
tures gebeten, eine Wegbeschreibung mit Schwerpunkt  
Energie und Umweltschutz zu entwerfen. So können si ch al-
le, die sich in Österreich um die grünen Belange de r Kom-
munen kümmern, über relevante Fördertöpfe der EU in for-
mieren. 
 
Wir hoffen, dieses Informationsheft macht Euch Mut und 
hilft grüne Interessen und Ideen mit europäischer H ilfe um-
zusetzen. 
 
     
Eure Eva Lichtenberger 
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Einleitung 
�

 

Die Europäische Union hat 2007 eine neue Generation  ihrer Aktions- und Förder-
programme eingeleitet. Die Laufzeit beträgt 7 Jahre .  

Das vorliegende Dokument ist auf die Interessen der  kommunalen Akteure in Ös-
terreich zugeschnitten mit Schwerpunkt auf Energie und Umwelt. Wir haben die 
Zusammenstellung in folgende Bereiche unterteilt: 

 

·  Strukturfonds in Österreich 

·  Ländlicher Raum 

·  Bildung & Jugend  

·  Beschäftigung 

·  Kultur & Medien  

·  Umwelt, Gesundheit & Verbraucherschutz  

·  Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU) & For schung  

·  Förderdarlehen 

 

In den einzelnen Kapiteln finden Sie zu allen Progr ammen Informationen zu den 
Zielen, Maßnahmen, Förderbereichen und Antragsberec htigten. Wir haben ver-
sucht, möglichst genau die Aktivitäten der Programm e darzustellen.  

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen eines EU-Förderp rogramms einige Kriterien 
erfüllt werden müssen, um realistische Erfolgsaussi chten auf Unterstützung zu ha-
ben. Da die häufigste Form der Förderung die Projek tarbeit ist, müssen die An-
tragsteller und ihre Partner bereits über Erfahrung en in der Projektarbeit verfügen. 
Sie müssen nachweisen können, dass sie technisch un d administrativ in der Lage 
sind, ein europäisches Projekt durchzuführen und ei nen eigenen entsprechenden 
Finanzrahmen haben. Darüber hinaus muss ein Projekt  eine europäische Dimensi-
on vorweisen, d.h. es muss für die EU von allgemein em Nutzen sein bzw. ein euro-
päisches Thema betreffen. In der Regel müssen mehre re Partner aus den EU-
Mitgliedstaaten integriert werden. Eine Richtzahl s ind mindestens drei Partner aus 
drei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Bei den Stru kturfonds gilt diese Regel 
nicht.  

 

Ihr Euventures Team 2009 

�

           www.euventures.eu   
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Strukturfonds 
  

Allgemeine Informationen  
zu Strukturfonds 
  
Der Europäische Sozialfonds ESF 
  
Der Europäische Fonds für  
Regionalentwicklung EFRE 
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Strukturfonds in Österreich 

Allgemeine Informationen zu Strukturfonds 

Die europäische Kohäsionspolitik steht für ein ausg leichendes Wachstum und 
mehr Beschäftigung in der Europäischen Union (EU). Es werden drei primäre För-
derziele verfolgt: Konvergenz; Wettbewerbsfähigkeit  und Beschäftigung; sowie 
territoriale Zusammenarbeit. Um dies zu erreichen, werden drei verschiedene 
Strukturfonds zur Verfügung gestellt: der Kohäsions -, der Sozial- (ESF) und der Regi-
onalfond (EFRE). So sollen regionale Wachstumsprogr amme gefördert und Anrei-
ze zur Schaffung von Arbeitsplätzen gegeben werden.   

Die Strukturfondsgelder werden nach einem Schlüssel  vergeben: Je weniger ent-
wickelt eine Region ist, desto mehr Unterstützung e rhält sie. Daher wurde die EU in 
Regionen mit den unterschiedlichen Förderzielen auf geteilt. Diese Aufteilung er-
rechnet sich über das Pro-Kopf-Einkommen (BIP) der Regionen. Eine Übersicht der 
Gebietsaufteilung in Österreich liefert die folgend e Graphik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die rechtliche Grundlage für den Zeitraum von 2007 bis 2013 besteht aus fünf 
Verordnungen, die vom Rat und dem Europäischen Parl ament im Juli 2006 ange-
nommen wurden: aus der Allgemeinen Verordnung, der Verordnung über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der V erordnung über den Europäi-
schen Sozialfonds, der Verordnung über den Kohäsion sfonds und der Verordnung 
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über den Europäischen Verbund für territoriale Zusa mmenarbeit. Diese können Sie 
hier abrufen: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/newregl
0713_de.htm  

Die drei Ziele  

1. „Konvergenz“ 

Dieses Ziel ähnelt dem alten Ziel 1 und soll die wi rtschaftliche Konvergenz der Re-
gionen mit dem größten Entwicklungsrückstand beschl eunigen, und zwar durch 
eine Verbesserung der Voraussetzungen für Wachstum und Beschäftigung mit 
Hilfe von Investitionen in Kapital- und Humanressou rcen, durch Förderung von 
Innovation und der Wissensgesellschaft, durch eine bessere Anpassungsfähigkeit 
an den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, den S chutz der Umwelt sowie 
durch eine effiziente Verwaltung.  

Österreich gehört nicht dazu, so dass wir hier auf weitere Ausführungen verzich-
ten. 

Instrumente : EFRE, ESF und Kohäsionsfonds 

2. „Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 

In allen EU-Mitgliedsstaaten bzw. Regionen, die zum  Ziel „Konvergenz“ zählen, soll 
die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt oder die Situatio n am Arbeitsmarkt verbessert 
werden. Für die übrige Union wurde in diesem Bereic h ein doppelter Ansatz vor-
geschlagen: 

a) Entwicklungsprogramme unterstützen die Regionen beim vorausschauenden 
Erkennen und bei der Förderung von wirtschaftlichen  Veränderungen durch Inno-
vation und durch die Förderung der Wissensgesellsch aft, der unternehmerischen 
Initiative, des Umweltschutzes und des Zugangs zur Umwelt.  

b) Die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätz en wird durch Anpassungen 
des Personals und Investitionen in die Humanressour cen gefördert.  

Instrumente : EFRE & ESF 

3. „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 

Hierbei wird sich auf die Erfahrung der Gemeinschaf tsinitiative Interreg gestützt – 
inzwischen Interreg IV, mit dem die Kooperation auf  drei Ebenen vertieft werden 
soll: 

a)  in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
b)  in der transnationalen Zusammenarbeit  
c)  in der interregionalen Zusammenarbeit 

 
Instrument : EFRE
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Strukturfonds in Österreich 

Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Unio n (EU) im Jahr 1995 wird ein Teil 
der regionalpolitisch bedeutsamen Maßnahmen mit Mit teln der EU-Strukturfonds 
unterstützt. Aus jenen EU-Fonds, die bisher in alle n Programmperioden zu den 
Strukturfonds gerechnet wurden – dem Europäischen Fonds für Regionalentwick-
lung  (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds  (ESF) – hat Österreich seit 1995 in 
den verschiedenen Programmtypen pro Jahr zwischen r und 200 und 260 Millionen 
Euro (zu laufenden Preisen) erhalten.  

In Österreich stehen für die Periode 2007-2013 rund  1,46 Milliarden Euro Struktur-
fondsmittel zur Verfügung. 

Ziel "Konvergenz/Phasing Out" - Regionalprogramm Bu rgenland  

Für die Periode 2007 bis 2013 wurde dem Burgenland als ehemaliges Ziel-1 Gebiet 
ein sogenannter "Phasing Out-Status" zuerkannt. Unt er diesem Titel stehen für die 
Periode 2007-2013 exakt 177 Millionen Euro an Förde rgeldern zur Verfügung. Ziel-
setzungen und Förderschwerpunkte wurden in zwei auf einander abgestimmten 
operationellen Programmen festgelegt: 

·  Phasing Out Burgenland 2007-2013 EFRE 
·  Phasing Out Burgenland 2007-2013 ESF 

Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftig ung" - Regionale EFRE-
Programme 

Programme unter dem Titel "Regionale Wettbewerbsfäh igkeit und Beschäftigung", 
die aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regional entwicklung finanziert wer-
den, liegen für die Bundesländer Wien, Niederösterr eich, Oberösterreich, Salzburg, 
Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark vor. Im Un terschied zu den vorange-
gangenen Perioden ist in der Periode 2007-2013 jewe ils das gesamte Bundesland 
förderfähig. 

ESF-Programm 

Neben den acht regionalen EFRE-Programmen wurde auc h ein ESF-Programm 
erstellt. Für den Zeitraum 2007-2013 stehen in Öste rreich rund 524 Millionen Euro zur 
Verfügung. Integration, lebenslanges Lernen, die Be kämpfung von Arbeitslosigkeit 
sowie die Territorialen Beschäftigungspakte werden hier gefördert. 

Ziel "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" - Pr ogramme mit Beteiligung Öster-
reichs 

Das Ziel "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" entspricht inhaltlich weitge-
hend der bisherigen Gemeinschaftsinitiative INTERRE G. Österreich wurden für das 
Ziel "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" EFRE -Mittel in Höhe von insgesamt 
rund 257 Millionen Euro (laufende Preise) zugeteilt . Davon entfallen rund 87 Pro-
zent auf die sieben grenzüberschreitenden Programme  und 13 Prozent auf die 
drei transnationalen Programme. 
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Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbei t (EVTZ) 

Der EVTZ wurde als neues Rechtsinstrument mit gemei nsamer Verwaltungsbehör-
de der EU-Strukturpolitik eingeführt, um grenzüberg reifende Kooperationsprojekte 
zwischen regionalen und lokalen Behörden möglichst effektiv durchführen zu 
können. Die transnationale und/oder interregionale Zusammenarbeit, einer der 
neuen Schwerpunkte der Strukturfonds, soll so durch  die Schaffung eines Verbun-
des mit eigenen Kompetenzen erleichtert werden.  
 
Das heißt konkret: Wenn eine Kommune im Rahmen eine s ESF-Projekts eine trans-
nationale Zusammenarbeit mit einer Partnergemeinde aus einer anderen Region 
der EU plant, dann ist es möglich, einen EVTZ zu et ablieren, um die Kooperation 
verwaltungstechnisch zu vereinfachen. Der EVTZ setz t sich mit den verschiedenen 
nationalen Gesetzgebungen und Verfahren der Partner  auseinander und entwi-
ckelt je nach Zusammensetzung und Abstimmung der Mi tglieder des EVTZ eine 
eigene Satzung, eigene Organe und eigene Haushaltsr egeln. Die Mitglieder bzw. 
Kooperationspartner an einem transnationalen Projek t entscheiden dann, nach 
welcher Verwaltungsstruktur ihr Projekt umgesetzt w erden soll. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/inde x_de.htm   

Mehr: http://www.austria.gv.at/site/6093/default.aspx   
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Der Europäische Sozialfonds (ESF) in Österreich 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) wird im Einklang mit der Europäischen Beschäf-
tigungsstrategie durchgeführt und hat vier Schwerpu nkte: Verbesserung der An-
passungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen , Verbesserung des Zu-
gangs zu Beschäftigung und der Beteiligung am Arbei tsmarkt, Förderung der sozi-
alen Eingliederung durch die Bekämpfung von Diskrim inierung und durch die Er-
leichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für benach teiligte Personengruppen 
sowie Förderung von Partnerschaften für Reformvorha ben in den Bereichen Be-
schäftigung und Eingliederung. 

Ziele 

·  Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer  und Unternehmen 

·  Verbesserung des Zugangs zur Beschäftigung und der Beteiligung am Ar-
beitsmarkt 

·  Eingliederung von Benachteiligten und Bekämpfung vo n Diskriminierungen 

·  Stärkung des Humankapitals 

·  Förderung von Partnerschaften, Bündnissen und Initi ativen für Reformen 

Maßnahmen 

·  Innovative, transnationale und interregionale Maßna hmen als horizontaler 
Ansatz oder Priorität in den Programmen 

·  Unterstützung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf Vollbe-
schäftigung, Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduk tivität 

·  Förderung der sozialen Eingliederung, insbesondere auch durch einen Zu-
gang benachteiligter Menschen zur Beschäftigung 

·  Verringerung nationaler, regionaler und lokaler Dis paritäten bei der Be-
schäftigung 

·  Umsetzung der Leitlinien der Europäischen Beschäfti gungsstrategie 

Förderbereiche 

Der ESF unterstützt Menschen in mehreren Kernbereic hen. Einen wichtigen Beitrag 
liefert er für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspoli tik zur Verbesserung der Beschäf-
tigungslage und zur Senkung der Arbeitslosenquote. Maßnahmen, die direkt am 
Arbeitsmarkt ansetzen, sind notwendig, um rasch und  effektiv Arbeitssuchende 
und offene Stellen zusammen zu bringen. Dazu zählen  u.a. Maßnahmen im Be-
reich des Arbeitsmarktservices (Vermittlung und Qua lifizierung), die Erhöhung von 
Flexibilität und Sicherheit sowie Aktivitäten zur U nterstützung eines aktiven Alterns 
und Wiedereingliederungsbeihilfen. 

Jeder Mitgliedsstaat hat bei der Auswahl der Förder schwerpunkte einen gewissen 
Spielraum und kann die Maßnahmen den jeweiligen nat ionalen Bedürfnissen an-
passen. 

In Österreich wurden folgende Förderschwerpunkte für die Jahre 2007–2013  fest-
gelegt: 
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1. Anpassungsfähigkeit von ArbeitnehmerInnen und Unter nehmen 
2. Bekämpfung von Arbeitslosigkeit 
3. Soziale Eingliederung für Menschen mit Behinderung und für arbeitsmark-

ferne Personen 
4. Lebensbegleitendes Lernen 
5. Territoriale Beschäftigungspakte 

Prioritätenachse 1: Anpassungsfähigkeit von Arbeitn ehmerInnen und Unterneh-
men  

Die Maßnahmen dieses Schwerpunkts sollen dabei helf en, den wirtschaftlichen 
Wandel besser zu bewältigen sowie die Potenziale äl terer Menschen besser zu 
nutzen. Zu den spezifischen Zielen zählen die Verbe sserung der Personalentwick-
lung in Unternehmen sowie die Stabilisierung und Ve rbesserung der beruflichen 
Situation von älteren und gering qualifizierten Bes chäftigten sowie von Wiederein-
steigerInnen. 

Prioritätenachse 2: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit  

Das Hauptziel dieses Schwerpunktes ist die dauerhaf te Integration der von Ar-
beitslosigkeit betroffenen Zielgruppen in den Regel arbeitsmarkt. Zu diesen zählen 
ältere Personen, gering Qualifizierte sowie benacht eiligte Personengruppen, wie 
MigrantInnen und Frauen, die in das Berufsleben zur ückkehren möchten. 

Prioritätenachse 3: Soziale Eingliederung von Mensc hen mit Behinderung  

In diesem Schwerpunkt stehen die Eingliederung und die Sicherung von Arbeits-
plätzen von Menschen mit Behinderung sowie die Scha ffung von Chancen-
gleichheit im Vordergrund. 

Prioritätenachse 4: Lebensbegleitendes Lernen  

Anliegen dieser Prioritätenachse sind die Verbesser ung des Zugangs zu über die 
Pflichtschule hinausgehende Schulbildung, die Erhöh ung der Qualität im Bil-
dungswesen, die Teilnahme an Lebensbegleitendem Ler nen für benachteiligte 
Erwachsene sowie Unterstützung beim Studienabschlus s für ehemals berufstätige 
Studierende (vorzugsweise mit Kinderbetreuungspflic hten). Aber auch die Ver-
mittlung von Basisqualifikationen, die Verbesserung  von Deutschkenntnissen und 
die Flexibilisierung von Aus- und Weiterbildungspro grammen sind Inhalte dieses 
Themas. 

Prioritätenachse 5: Territoriale Beschäftigungspakt e (TEPs) 

Eine verbesserte Koordination auf regionaler und lo kaler Ebene im Rahmen der 
TEPs soll dazu beitragen, die beschäftigungspolitis chen Ziele zu erreichen. Regio-
nale und lokale Partnerschaften ermöglichen es, arb eitsmarktpolitische Probleme 
besser zu erfassen und beschäftigungswirksame Maßna hmen wirksamer umsetzen 
zu können. 

Die Förderungen werden für Arbeitsmarktprojekte und  ihre Maßnahmen, aber 
auch durch Individualförderungen für spezifische Zi elgruppen wie ältere und nied-
rig qualifizierte Beschäftige oder Wiedereinsteiger Innen und projektbezogen für 
Unternehmen eingesetzt. 
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Die Fördervergabe erfolgt über umsetzende Förderste llen wie das Bundesministe-
rium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, da s Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur, das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, das 
Arbeitsmarktservice Österreich und das Bundesamt fü r Soziales und Behinderten-
wesen und seine Landesstellen. 

Über 1,1 Milliarden Euro stehen insgesamt für die J ahre 2007–2013 an Förderungen 
für die Finanzierung von ESF-Maßnahmen in Österreic h zur Verfügung, davon ent-
fallen etwa 472 Millionen Euro auf Mittel des ESF. 

Operationelles Programm, Beschäftigung, Österreich,  2007-2013 (pdf-Datei, 508 
KB): http://www.esf.at/cms/wp-content/uploads/esf-op_v12 .pdf    

 

Antragsberechtigte 

Kommunen, Unternehmen, KMU, NRO, Verbände, Bildungs - und Ausbildungsein-
richtungen, Schulen, Universitäten;  

Informationen 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/200
7/fse/ce_1081(2006)_de.pdf   

Programmdokumente für ESF 

Gesamtösterreich:  
http://www.esf.at/   

 

- Ziel 2) „Regionale Wett-
bewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung“  

Burgenland:  

http://www.burgenland.at/
media/file/20_ESF.pdf   

  

Kontakte 

 
Österreich 

Österreich Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit 
Abteilung II/9-ESF 
1010 Wien 
Stubenring 1  
Mag. Michael Förschner 
Abteilungsleitung 
Tel.: 71100 DW 2176 
micha-
el.foerschner@bmwa.gv.at 
Maga Martina Berger 
Regionale Entwicklung und 
Territoriale Beschäftigungs-
pakte  
Tel.: 71100 DW 2020 
marti-
na.berger@bmwa.gv.at 

Maga Ulrike Rebhandl 
Strukturelle Anpassung und 
Gender Mainstreaming  
Tel.: 71100 DW 6427 
ulri-
ke.rebhandl@bmwa.gv.at  
Dr. Brigitte Tauer  
Betriebliche Qualfizierung 
und unternehmensnahme 
Dienstleistungen 
Tel.: 71100 DW 6372 
brigitte.tauer@bmwa.gv.at 
 
EuropeDirect Europainfor-
mationsstelle Nordburgen-
land 
Sonja C. Seiser  
Öffentlichkeitsarbeit und 
Europainformation 

Technologiezentrum, Markt-
straße 3  
7000 Eisenstadt  
Telefon: 02682-704/2422  
Telefax: 02682-704/2410  
E-Mail: son-
ja.seiser@rmb.co.at  
 
EuropeDirect Europainfor-
mationsstelle Mittel- und 
Südburgenland 
Sabine Hutter  
Technologiezentrum 
Industriestrasse 6 
7423 Pinkafeld  
Telefon: 03357-9010/2472  
Telefax: 03357-9010
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Der Europäische Fonds zur regionalen Entwicklung (E FRE) 

Der EFRE soll der Stärkung des wirtschaftlichen, so zialen und territorialen Zusammenhaltes in 
der EU dienen. Hierfür finanziert die EU gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 
Regionalentwicklung. Fördermittel stehen immer nur in Form von Programmen der Mitglieds-
länder bzw. der jeweiligen Regionen, nicht aber dir ekt von der EU für Unternehmen oder öf-
fentliche Einrichtungen zur Verfügung.  

Ein zentraler Aspekt ist die Unterstützung von Indu striegebieten mit rückläufiger Entwicklung 
und von rückständigen Gebieten bei der Umstellung. Der EFRE bezieht dabei die Prioritäten 
der Gemeinschaft ein, insbesondere der Notwendigkei t, Wettbewerbsfähigkeit und Innovati-
on zu stärken, dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen  und zu erhalten und eine nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten. 

Maßnahmen 

Der EFRE konzentriert seine Unterstützung auf thema tische Prioritäten. Art und Umfang der 
Maßnahmen müssen die unterschiedlichen Charakterist ika der drei Förderziele Ziele wider-
spiegeln. Es wird Finanzhilfe geleistet für: 

·  produktive Investitionen, die zur Schaffung und Erh altung dauerhafter Arbeitsplätze bei-
tragen, und zwar in erster Linie durch Direktbeihil fen für Investitionen vor allem in KMU; 

·  Investitionen in die Infrastruktur; 

·  Unterstützung der regionalen und lokalen Entwicklun g: Unterstützung von Unternehmen 
und Dienstleistungen für Unternehmen, die Schaffung  und der Ausbau von Finanzie-
rungsinstrumenten wie Risikokapital, Darlehens- und  Garantiefonds, lokale Entwicklungs-
fonds und zinsverbilligte Darlehen, die Vernetzung,  die Zusammenarbeit sowie der Er-
fahrungsaustausch zwischen den Regionen, Städten so wie den relevanten Akteuren 
aus der Gesellschaft, der Wirtschaft und dem Umwelt bereich; 

·  technische Hilfe 

Förderbereiche 

Ziel 2: „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf tigung“ 

Förderfähig aus den Strukturfonds im Rahmen des Zie ls „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ sind alle Regionen, die nicht unter das Ziel Konvergenz fallen.  
 
In Österreich fallen somit alle Bundesländer außer dem Burgenland unter das Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“. Innerhalb dieses Ziels gibt es daher für alle Bun-
desländer jeweils ein regionales „EFRE-OP“, für arb eitsmarktpolitische Maßnahmen ein ge-
samtstaatliches „ESF-OP“ unter Federführung des Bun desministeriums für Wirtschaft und Arbeit 
(BMWA).  
 
Die acht regionalen Zielprogramme „Regionale Wettbe werbsfähigkeit & Beschäftigung (EFRE)“ 

  
Kärnten  

  

Niederösterreich  

  

Oberösterreich  

  

Salzburg  

  

Steiermark  
  

Tirol 
  

Vorarlberg  
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Im Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfähigkeit  und Beschäftigung“ konzentriert der 
EFRE seine Unterstützung im Rahmen von Strategien z ur nachhaltigen Entwicklung, unter Be-
rücksichtigung der Förderung der Beschäftigung, in erster Linie auf die folgenden drei Prioritä-
ten: 

·  Innovation und wissensbasierte Wirtschaft, auch dur ch den Auf- und Ausbau von effi-
zienten regionalen Innovativwirtschaften, systemisc hen Kontakten zwischen dem priva-
ten und dem öffentlichen Sektor, Universitäten und Technologiezentren, die den loka-
len Bedürfnissen Rechnung tragen, insbesondere: 

o Ausbau regionaler FTE- und Innovationskapazitäten, die unmittelbar mit den Zie-
len der regionalen Wirtschaftsentwicklung zusammenh ängen, durch Förderung 
branchen- oder technologiespezifischer Kompetenzzen tren, durch Unterstüt-
zung der wirtschaftsbezogenen FTE, der KMU und des Technologietransfers; 
durch die Entwicklung der Technologievorausschau un d des internationalen 
Benchmarking von Maßnahmen zur Innovationsförderung  und durch Unterstüt-
zung der Zusammenarbeit von Unternehmen und von gem einsamen Projekten 
im Bereich FTE und Innovation; 

o Förderung der Innovationstätigkeit und der unterneh merischen Initiative in allen 
Sektoren der regionalen und lokalen Wirtschaft durc h Unterstützung der Einfüh-
rung neuer oder verbesserter Erzeugnisse, Prozesse und Dienstleistungen am 
Markt durch KMU, durch Unterstützung von Unternehme nsnetzwerken und Clus-
tern, durch die Verbesserung des Zugangs der KMU zu  Finanzierungsmöglichkei-
ten, durch Unterstützung von Kooperationsnetzwerken  zwischen Unternehmen 
und geeigneten Einrichtungen des Bereichs der terti ären Bildung und For-
schungsinstituten, durch Erleichterung des Zugangs der KMU zu Unternehmens-
dienstleistungen und durch Unterstützung der Einfüh rung umweltverträglicherer 
und innovativer Technologien in KMU; 

o Förderung der unternehmerischen Initiative insbeson dere durch Erleichterung 
der wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen und die Sc haffung von Anreizen für 
die Gründung neuer Unternehmen unter Mitwirkung von  geeigneten Einrichtun-
gen des Bereichs der tertiären Bildung und Forschun gsinstituten sowie beste-
henden Unternehmen; 

o Schaffung von Finanzierungsinstrumenten und Gründer zentren zur Förderung 
der FTE-Kapazitäten der KMU und zur Förderung der u nternehmerischen Initiative 
und neuer Unternehmensgründungen, speziell von KMU,  die wissensintensive 
Technologien ausgiebig nutzen; 

·  Umwelt und Risikovermeidung, insbesondere: 

o Förderung von Investitionen zur Wiederherstellung d es physischen Umfelds, ins-
besondere von verschmutzten, verödeten und brachlie genden Geländen und 
Flächen; 

o Förderung der Entwicklung der Infrastruktur im Zusa mmenhang mit der Artenviel-
falt und den Investitionen in NATURA-2000-Gebiete, sofern dies zu einer nachhal-
tigen Wirtschaftsentwicklung und/oder zur Diversifi zierung der ländlichen Gebie-
te beiträgt; 

o Anreize für Energieeffizienz und für die Erzeugung erneuerbarer Energien und die 
Entwicklung effizienter Energiemanagementsysteme; 

o Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltige n öffentlichen Personen-
verkehrs, insbesondere in städtischen Gebieten; 

o Entwicklung von Plänen und Maßnahmen zur Vermeidung  und Bewältigung von 
naturbedingten Risiken (z. B. Wüstenbildung, Dürren , Brände und Überschwem-
mungen) und technologischen Risiken; 

o Schutz und Aufwertung des Naturerbes und des kultur ellen Erbes zur Unterstüt-
zung der sozioökonomischen Weiterentwicklung und Fö rderung des natürlichen 
und kulturellen Reichtums als Potenzial für die Ent wicklung eines nachhaltigen 
Tourismus; 
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·  Zugang zu Verkehrs- und Telekommunikationsdiensten von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse, insbesondere: 

o Ausbau der sekundären Verkehrsnetze durch Verbesser ung der Verbindungen 
zu den transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-V), zu  regionalen Eisenbahnkno-
tenpunkten, Flughäfen und Häfen oder zu multimodale n Plattformen, durch die 
Sicherstellung von Radialverbindungen zu den großen  Eisenbahnlinien und 
durch die Förderung der regionalen und lokalen Binn enwasserwege und des 
Kurzstreckenseeverkehrs; 

o Förderung des Zugangs von KMU zu IKT und der Einfüh rung und des effizienten 
Einsatzes von IKT in KMU durch Unterstützung des Zu gangs zu den Netzen, die 
Einrichtung von öffentlichen Internet-Zugangsstelle n, die Bereitstellung von Aus-
rüstungen und Entwicklung von Diensten und Anwendun gen, wozu auch die Er-
stellung von Aktionsplänen für sehr kleine Unterneh men und Handwerksbetriebe 
gehört. 

Zusätzlich können die Mitgliedstaaten und die Kommi ssion bei operationellen Programmen, 
die der EFRE in den Regionen fördert, für die eine besondere Übergangsunterstützung in Be-
tracht kommen, beschließen, die Unterstützung auf d ie Prioritäten unter dem Ziel „Konver-
genz“ auszudehnen. 

 

Ziel 3: „Europäische territoriale Zusammenarbeit“  

Im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusam menarbeit“ konzentriert der EFRE seine 
Unterstützung auf die folgenden Prioritäten: 

·  Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftliche n, sozialen und ökologischen Tä-
tigkeiten durch gemeinsame Strategien für eine nach haltige territoriale Entwicklung, in 
erster Linie durch 

o Förderung der unternehmerischen Initiative und insb esondere der Entwicklung 
der KMU, des Fremdenverkehrs, kultureller Tätigkeit en und des grenzüberschrei-
tenden Handels; 

o Förderung und Verbesserung des gemeinsamen Schutzes  und der Bewirtschaf-
tung der natürlichen und kulturellen Ressourcen sow ie der Vermeidung von na-
turbedingten und technologischen Risiken; 

o Stärkung der Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten; 

o Verringerung der Isolation durch einen besseren Zug ang zu Verkehrs-, Informati-
ons- und Kommunikationsnetzen und -diensten sowie z u grenzübergreifenden 
Wasser-, Abfallentsorgungs- und Energiesystemen und  entsprechenden Anla-
gen; 

o Ausbau der Zusammenarbeit, der Kapazitäten und der gemeinsamen Nutzung 
von Infrastrukturen insbesondere in Bereichen wie G esundheit, Kultur, Tourismus 
und Bildung. 

Darüber hinaus kann der EFRE zur Förderung der Zusa mmenarbeit zwischen den Justiz- und 
Verwaltungsbehörden, zur grenzüberschreitenden Inte gration des Arbeitsmarktes, zu lokalen 
Beschäftigungsinitiativen, zur Gleichstellung von F rauen und Männern und zur Chancen-
gleichheit, zu Fortbildung und sozialer Eingliederu ng sowie zur gemeinsamen Nutzung von 
Humanressourcen und Einrichtungen für die FTE beitr agen. 

In Bezug auf das PEACE-Programm zwischen Nordirland  und den Grenzbezirken Irlands trägt 
der EFRE über die oben genannten Maßnahmen hinaus z ur Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Stabilität in den betreffenden Regione n bei, und zwar insbesondere durch Maß-
nahmen zur Förderung des Zusammenhalts zwischen den  Gemeinschaften;  

·  Begründung und Entwicklung der transnationalen Zusa mmenarbeit, einschließlich der 
bilateralen Zusammenarbeit zwischen maritimen Regio nen, durch die Finanzierung von 
Netzwerken und Aktionen, die eine integrierte terri toriale Entwicklung begünstigen, wo-
bei in erster Linie folgende Prioritäten im Mittelp unkt stehen: 

o Innovation: Schaffung und Ausbau von Wissenschafts-  und Technologienetzwer-
ken und Aufwertung von regionalen FTE- und Innovati onskapazitäten, sofern 
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diese direkt zu einer ausgewogenen Entwicklung tran snationaler Räume beitra-
gen. Hierzu können folgende Maßnahmen gehören:  

�  Schaffung von Netzwerken zwischen geeigneten Einric htungen im Be-
reich der tertiären Bildung und Forschungsinstitute n und den KMU;  

�  Verbindungen zur Verbesserung des Zugangs zu wissen schaftlichen 
Kenntnissen sowie des Technologietransfers zwischen  FTE-Einrichtungen 
und internationalen Spitzenzentren für FTE;  

�  Partnerschaften zwischen Einrichtungen für den Tech nologietransfer;  

�  Entwicklung von gemeinsamen Finanzierungsinstrument en zur Förderung 
von FTE in den KMU; 

o Umwelt: Wasserbewirtschaftung, Energieeffizienz, Ma ßnahmen im Bereich der 
Risikovermeidung und des Umweltschutzes, soweit die se Maßnahmen eine ein-
deutige transnationale Dimension haben. Hierzu könn en folgende Maßnahmen 
gehören:  

�  Schutz und Bewirtschaftung von Flusseinzugsgebieten , Küstengebieten, 
Meeresressourcen, Wasserdienstleistungen und Feucht gebieten;  

�  Vermeidung von Bränden, Dürren und Überschwemmungen ; Förderung 
der maritimen Sicherheit und Schutz vor naturbeding ten und technologi-
schen Risiken;  

�  Schutz und Aufwertung des Naturerbes zur Unterstütz ung der sozioöko-
nomischen Weiterentwicklung und der Entwicklung ein es nachhaltigen 
Tourismus; 

o Zugänglichkeit: Maßnahmen zur Verbesserung des Zuga ngs zu Verkehrs- und Te-
lekommunikationsdienstleistungen und der Qualität d ieser Dienstleistungen, ins-
besondere auf transnationaler Ebene. Hierzu können folgende Maßnahmen 
gehören:  

�  Investitionen in grenzüberschreitende Abschnitte de r transeuropäischen 
Netze, Verbesserung der lokalen und regionalen Anbi ndung an die nati-
onalen und transnationalen Netze;  

�  Verbesserung der Interoperabilität der nationalen u nd regionalen Sys-
teme; Förderung von fortgeschrittenen Kommunikation s- und Informati-
onstechnologien; 

o nachhaltige Stadtentwicklung: Förderung der polyzen trischen Entwicklung auf 
transnationaler, nationaler und regionaler Ebene mi t eindeutig transnationaler 
Wirkung. Hierzu können folgende Maßnahmen gehören:  

�  Auf- und Ausbau von städtischen Netzen und von Verb indungen zwi-
schen dem städtischen und dem ländlichen Raum; 

�  Strategien zur Lösung allgemeiner Probleme des städ tischen/ländlichen 
Raums; Bewahrung und Aufwertung des kulturellen Erb es;  

�  strategische Integration von Entwicklungszonen auf transnationaler Ebe-
ne. 

Die Unterstützung der bilateralen Zusammenarbeit zw ischen maritimen Regionen kann auf 
unter dem Punkt „Entwicklung von grenzübergreifende n wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Tätigkeiten durch gemeinsame Strategien für e ine nachhaltige territoriale Entwicklung“ 
genannten Prioritäten ausgedehnt werden. 

·  Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik dur ch Förderung  

o der interregionalen Zusammenarbeit mit den Schwerpu nkten Innovation und 
wissensbasierte Wirtschaft sowie Umwelt und Risikov ermeidung  

o des Erfahrungsaustauschs über die Ermittlung, Weite rgabe und Verbreitung vor-
bildlicher Praktiken, unter anderem für nachhaltige  Stadtentwicklung  

o von Maßnahmen, die Studien, die Erhebung von Daten und die Beobachtung 
und Analyse von Entwicklungstendenzen in der Gemein schaft betreffen. 
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INTERREG  IV 

Die Interreg-Initiative, hat zum Ziel, regionale gr enzüberschreitende Aktivitäten zu unterstüt-
zen, um die Bevölkerung an den Binnen- und Außengre nzen der Europäischen Uni-
on einander näher zu bringen und ist deshalb Teil v on Ziel 3. Die Stärkung der Zusammenar-
beit in grenzübergreifender Form durch lokale gemei nsame Initiativen, auf transnationaler 
Ebene durch den Prioritäten der EU entsprechende Ak tionen zur integrierten räumlichen 
Entwicklung,  sowie durch Vernetzung und den Austau sch von Erfahrung auf der geeigne-
ten territorialen Ebene bei der interregionalen Zus ammenarbeit sind Bestandteil  dieser Initi-
ative. Der Interreg IV umfasst dabei drei Teilgebie te: 

 

·  INTERREG IV A fördert grenzüberschreitenden Koopera tionen 

·  INTERREG IV B fördert transnationale Kooperationen mit Partnern aus wenigstens drei EU-
Staaten  

·  INTERREG IV C fördert europaweite Kooperationen 

 

 

Interreg IV A  

 
Es werden grenzüberschreitende Kooperationen geförd ert. Interreg IV A fördert die län-
derübergreifende Zusammenarbeit benachbarter Gebiet e in Europa. 

 

Gemeinsame Projekte sollen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Grenzregionen 
voranbringen. Folgende Regionen werden gefördert: 

 

 
(a)  Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein:  
 
 

 

 
 
Das operationelle Programm: http://www.interreg.org /de/10.htm 

 
 
(b)  Bayern – Österreich: 
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Das operationelle Programm: 
http://www.interreg.bayern.de/2007-2013/pdf/Program mdokument_oe.pdf  

 
 
(c) Österreich – Italien: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das operationelle Programm: 
http://www.interreg.net/downloads/OP_ohne_Anhaenge_ Maerz_07_def_new.pdf 
 
(d) Österreich – Slowenien:      
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Das operationelle Programm:  http://www.kaerntner-landtag.ktn.gv.at/cgi-
bin/evoweb.dll/web/akl/25587_DE-Unterlagen-Formular e-Logos-Sonstiges-Ziel-3-INTERREG-IV-
oesterreich-Slowenien.htm  -  
 
 
(e) Österreich- Ungarn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://sk-at.eu/at-hu/de/news.php 
 
Thematisch gibt es zwei Kooperationsbereiche  – die sogenannten Prioritäten  – auf die sich die 
Unterstützung des Programms zur grenzüberschreitend en Zusammenarbeit Österreich-Ungarn 
konzentriert, wobei jede Priorität eigene Ziele und  Aktivitätsfelder enthält. 
 
Um Förderungen für Ihr grenzüberschreitendes Projek t zu erhalten, muss es in die vorgegebe-
nen Prioritäten und Aktivitätsfelder des Programms,  sowie zu deren Zielen passen.  
 

Priorität 1 Innovation, Integration und Wettbewerbs fähigkeit 

...begünstigt die Entwicklung einer wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Region durch Förde-
rung des Unternehmertums, Innovation, Forschung & E ntwicklung, Humanressourcen, Touris-
mus sowie durch Unterstützung von Netzwerken und Cl ustern. Die Aktivitäten sollen zur Aus-
weitung der Zusammenarbeit und Innovation der Wirts chafts- und SozialakteurInnen der Re-
gion beitragen.  

Priorität 2 nachhaltige Entwicklung und Erreichbark eit  
 
...trägt zu Umweltschutz, sozialer Gerechtigkeit un d Zusammenhalt, wirtschaftlichem Auf-
schwung und aktiver Förderung nachhaltiger Entwickl ung in der Programmregion bei. Projek-
te im Bereich Öko-Mobilität oder Verkehr verbessern  die interne sowie externe Erreichbarkeit. 
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 Erreichbarkeit ist auch eine wichtige Voraussetzung  für Wirtschaftsentwicklung generell. Initia-
tiven im Bereich der Wirtschaftsentwicklung, der Um welt und Natur sowie Kooperationen im 
Sozial- und Kulturbereich werden eine gedeihliche u nd positive Entwicklung der Grenzregion 
begünstigen. 
 
 
(f) Österreich-Slowakei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://sk000106.host.inode.at/sk-at/de/1-1_artikel. php   
 
Das Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbe it Slowakei-Österreich 2007–2013 
hat folgende, auf die bestehende wissensbasierte Wi rtschaft in der slowakisch-
österreichischen Grenzregion aufbauende Ziele: 

·  Die Qualität der Zusammenarbeit intensivieren und v erbessern 
·  Grenzüberschreitende Netzwerke aufbauen und bestehe nde Strukturen stärken 
·  Akteure des öffentlichen und privaten Sektors mobil isieren, ihre Kräfte zu bün-

deln und Synergien zu entwickeln 
·  Rasches Wirtschaftswachstum durch nachhaltige sozia le und umweltverträgli-

che Maßnahmen stützen  
·  Das Lernpotenzial aus den angewandten Prozessen und  Methoden voll aus-

schöpfen 

 
 
Nachhaltige Kooperationsnetzwerke sind ein horizont ales Programmziel: Sie stellen den Kern 
zukünftiger Interventionen und einen wichtigen Best andteil der wissensbasierten Wirtschaft 
dar. Der geographische Kooperationsraum kann für mu ltilaterale Projekte bis an die Grenzen 
von Tschechien und Ungarn erweitert werden. 
 
 
Das Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbe it Slowakei – Österreich hat zwei 
thematische Prioritäten, mit denen das strategische  Programmziel erreicht werden soll: 

·  1. Lernende Region und Wettbewerbsfähigkeit (Lissab on-Strategie) 
·  2. Erreichbarkeit und nachhaltige Entwicklung (Göte borg -Strategie) 

 
 
(g) Österreich- Tschechische Republik 
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http://www.at-cz.net/  

Das Operationelle Programm umfasst folgende Priorit ätsachsen: 

Prioritätsachse 1: Sozioökonomische Entwicklung, To urismus und Know-howTransfer [rund 44,2 
% des Gesamtetats] 

Das Ziel dieser Prioritätsachse besteht darin, Unte rstützungsstrukturen für Gewerbe und Dienst-
leiter zu optimieren, Chancen für den Tourismus ver stärkt zu nutzen bzw. zu erschließen, das 
kulturelle Erbe zu fördern und zu verwalten und Hum anressourcen zu entwickeln sowie die 
Lebensbedingungen und die soziale Eingliederung zu verbessern. 

Prioritätsachse 2: Verkehrsanbindung der Region und  nachhaltige Entwicklung [rund 49,8 % 
des Gesamtetats] 

Bei dieser Prioritätsachse geht es darum, die Verke hrsanbindung der Region zu verbessern, 
die Risikovermeidung zu fördern, die Nutzung von Na turräumen, Naturerbe und Alternativ-
energien zu entwickeln und zu verwalten sowie die S trukturen der institutionellen Zusammen-
arbeit auszubauen. 

 
 

Interreg IV B  
 
Im Rahmen von INTERREG IV B werden transnationale K ooperationen mit Partnern aus wenigs-
tens drei EU-Staaten von der EU gefördert. Ziel von  Interreg B ist es, die transnationale Zusam-
menarbeit bei der Raumentwicklung zu fördern. Es gi bt verschiedene Programme mit deut-
scher bzw. österreichischer Beteiligung: 

 

Kooperationsgebiete: 

 

·  Alpenraum,   http://www.alpine-space.eu/   
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Priorität 1: Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität  des Alpenraumes  
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des Lebens- und Wirtschaftsraumes Alpen in sei-
nen europäischen räumlichen Verflechtungen 

Priorität 2: Erreichbarkeit und Vernetzungsqualität  
Entwicklung nachhaltiger Verkehrssysteme, Verbesser ung der Effizienz, Intermodalität 
und Erreichbarkeit 

Priorität 3: Umwelt und Risikoprävention 
Pfleglicher Umgang mit Natur, Landschaft und kultur ellem Erbe; Förderung des Um-
weltschutzes und des Schutzes vor Naturkatastrophen  

 

 

 

 

·  Zentraleuropa: Central European Space/CEUS   

http://www.central2013.eu   

 

 

Mitteleuropa möchte in der laufenden Förderperiode die Wettbewerbsfähigkeit des Pro-
grammraums durch eine Stärkung der Innovations- und  Erreichbarkeitsstrukturen verbessern 
und strebt eine ausgewogene und nachhaltige Entwick lung durch Steigerung der Umwelt-
qualität und Entwicklung attraktiver Städte und Reg ionen an.  

Die thematischen Förderschwerpunkte orientieren sic h an den Zielvorstellungen und umfassen 
vier Themenbereiche:  
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·  Förderung von Innovation  
·  Verbesserung der Erreichbarkeit von und innerhalb M itteleuropas  
·  Verantwortungsbewusste Nutzung unserer Umwelt  
·  Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Anziehung skraft von Städten und Regi-

onen  

 

·  Süd-Ost Europa 
http://www.southeast-europe.net/hu/ 

 
 

 

Mit einem Gesamtbetrag von 245.112 Millionen Euro k ann das Förderprogramm für den 16 
Staaten mit 200 Millionen Einwohnern umfassenden sü dosteuropäischen Raum aufwarten. Die 
vier Förderprioritäten sind die Stärkung von Innova tion und Unternehmertum, Schutz der Um-
welt, Verbesserung der Zugänglichkeit und die Entwi cklung transnationaler Synergien für 
nachhaltige Erweiterungsgebiete. Der Programmstart war im April 2008. 
Die Verwaltung des Programms hat Ungarn inne. Infor mationen gibt es unter 
www.cadses.net/en/New_Programmes_2007_2013/South_Ea st_European_Space.html  

Prioritäten 

·  Förderung von Innovation und Unternehmertum 
·  Schutz und Verbesserung der Umwelt 
·  Verbesserung der Zugänglichkeit 
·  Entwicklung von transnationalen Synergien für nachh altige Erweiterungsgebiete 
·  Technische Hilfe 

 

 
Interreg IV C 2007-2013  

 
INTERREG IV C ermöglicht europaweite Kooperationen. Interreg IV C hat einen klaren 
Schwerpunkt auf regionale Entwicklungspolitik  in den Bereichen Innovation, Wissen, Wirt-
schaft, Umwelt und  Risikoprävention , legen. Es werden verschiedene interregionale Koop era-
tionsprojekte und Netzwerke gegründet.  
 

http://www.interreg4c.eu/  
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- Verbesserung der regionalen und lokalen Politiken i n den Bereichen Innovation und 
wissensbasierte Wirtschaft 

- Verbesserung der regionalen und lokalen Politiken i n den Bereichen Umwelt und Risi-
koprävention 

- Zusammenführung von Regionen unterschiedlichen Erfa hrungsgrades in spezifischen 
Bereichen 

- Übertragung guter Ergebnisse auf die Umsetzung der Programme Konvergenz und 
Wettbewerbsfähigkeit 

Innovation und wissensbasierte Wirtschaft  

·  Innovation, Forschung und technologische Entwicklun g 
·  Unternehmertum und Klein- und Mittelunternehmen 
·  Informationsgesellschaft 
·  Beschäftigung, Humanressourcen und Erziehung 

Umwelt und Risikoprävention  

·  Natürliche und technologische Risiken 
·  Wasserverwaltung 
·  Abfallverwaltung 
·  Biodiversität und Erhaltung des Naturerbes 
·  Energie und nachhaltiger Transport 
·  Kultur-und Landschaftserbe 

Urbact 

 
Ziele 

·  URBACT will zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen, indem es für politische 
EntscheidungsträgerInnen und andere in die städtisc he Entwicklungspolitik involvierte 
Personen ein Austausch- und Lerntool bereitstellt u nd thematische Netzwerke und Ar-
beitsgruppen aufbaut, welche als «Projekte» bezeich net werden. Jedes dieser Projek-
te setzt sich aus Städten zusammen, aber auch lokal e Behörden, Universitäten und 
Forschungszentren können involviert werden. 

·  Das Programm vermittelt good practices und Erfahrun gen aus den Austauschprojek-
ten an alle europäischen Städte. So spornt URBACT I I Städte an, für andere Städte zu 
arbeiten. 
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·  Das Programm unterstützt städtische PolitikerInnen und ManagerInnen von operatio-
nalen Programmen Aktionspläne auszuarbeiten.  

Themen 

URBACT-Projekte (thematische Netzwerke und Arbeitsg ruppen) können zu folgenden zwei 
Leitthemen realisiert werden: 

·  Städte, Motoren für Wachstum und für die Schaffung von Arbeitsplätzen:  Diese Achse 
zielt auf die Verbesserung der Beschäftigungssituat ion. Sie lädt ein zur Entwicklung von 
Projekten, mit denen Unternehmertum, Innovationen u nd Humankapital gefördert 
werden. 

·  Attraktive Städte, welche zur sozialen Kohäsion bei tragen:  Hier geht es um integrierte 
Entwicklungspolitik für städtische Problemgebiete, um die soziale Integration, um das 
urbane Umfeld sowie generell um die Governance und städtische Planung. Die erste 
Projektausschreibung fand im Verlaufe des Jahres 20 08 statt: Rund zwanzig themati-
sche Netzwerke und sieben Arbeitsgruppen wurden aus gewählt.  

·   

Die Teilnahme an einem thematischen Netzwerk (Laufz eit 3 Jahre) oder an einer Arbeitsgrup-
pe (Laufszeit 2 Jahre) bedeutet:  

·  die Teilnahme an Treffen zum Erfahrungsaustausch 

·  die Umsetzung eines lokalen Aktionsplans, der die V erbreitung und Nutzung des im 
Rahmen des Netzwerks erworbenen Wissens sicherstell t 

·  eine lokale Unterstützungsgruppe (Urbact Local Supp ort Group) einzurichten, um die 
verschiedenen vom Projekt betroffenen Akteure einzu binden 

http://urbact.eu/  

Interact 

INTERACT ist das Rahmenprogramm zu den Programmen d er europäischen territorialen Zu-
sammenarbeit (etZ) der EU. INTERACT steht für INTERreg Animation, Cooperation and Transfer 
und unterstützt durch Workshops, Seminare, Studien,  Beratungen und Netzwerkangebote die 
bestehenden Programme der etZ (INTERREG, ESPON, URB ACT).  
INTERACT hat zum Ziel, den Erfahrungsaustausch unte r den an der etZ Beteiligten zu fördern 
und dadurch die territoriale Zusammenarbeit zu stär ken. Weiter soll das Programm dazu bei-
tragen, Verfahren und Formulare zu vereinheitlichen  und die Finanzkontrolle zu verbessern. 
Zielgruppe des Programms sind Institutionen und Gre mien, welche für das Management und 
die Förderung der etZ verantwortlich sind. 
INTERACT, welches zur Begleitung von INTERREG III gegründet wurde, befindet sich momentan 
in seiner zweiten Programmphase, INTERACT II (2007 – 2013). 
 

INTERACT bietet eine Reihe von Dienstleistungen, be i denen das voneinander und miteinan-
der Lernen im Zentrum steht: 

·  Lernveranstaltungen: Ausbildungen, Workshops und Se minare  
·  Konferenzen auf regionaler, nationaler und europäis cher Ebene  
·  Beratungsdienste  
·  Arbeitsgruppen und Pilotnetzwerke  
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·  Informationsdienstleistungen: Praktische Handbücher , Studien und Forschung, News-
letter, Datenbanken, Website 

Die INTERACT-Website ermöglicht ein detailliertes Suchen innerh alb der verschiedenen För-
derprogramme der EU sowie der Regionalpolitik-Websi te der Europäischen Kommission 
(Inforegio). Des Weiteren bietet interact -eu .net auch Informationen und Downloads zu: 

·  Programmmanagement  
·  Finanzmanagement  
·  Wissensmanagement und Kapitalisierung  
·  Projektmanagement  
·  IPA (Instrument for Preaccession Assisstance)  
·  EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation / Europäischer Verbund territoria-

ler Zusammenarbeit) 

Antragsberechtigte 

Kommunale Einrichtungen, Unternehmen, KMU, Landkrei se, freie Träger, Verbände, NRO, So-
zial-, Kultur- und Bildungseinrichtungen. 

Informationen 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffi c/official/regulation/pdf/2007/feder/ce_
1080(2006)_de.pdf   

Programmdokumente EFRE  

 

Österreich  

Burgenland:  

http://www.burgenland.at/medi
a/file/19_EFRE.pdf    

Kärnten:  
http://ec.europa.eu/regional_p
oli-
cy/country/prordn/details_new.
cfm?gv_PAY=AT&gv_reg=ALL&g
v_PGM=1191&LAN=4&gv_PER=2
&gv_defL=4   

Niederösterreich:  
http://www.oerok.gv.at/EU_Regi
onalpoli-
tik_in_Oesterreich/strukturfonds_
2007_2013/ziel_regionale_wettb
ewerbsfaehigkeit/OP_NOe_07-
13_Version_12_04_2007.pdf  

Oberösterreich:  

http://www.oerok.gv.at/EU_Regi
onalpoli-
tik_in_Oesterreich/strukturfonds_
2007_2013/ziel_regionale_wettb
ewerbsfaehigkeit/OP_OOe_07-
13_Version_23_03_2007.pdf   

Salzburg:  

http://ec.europa.eu/regional_p
oli-
cy/country/prordn/details_new.
cfm?gv_PAY=AT&gv_reg=695&g
v_PGM=1190&LAN=4&gv_PER=2
&gv_defL=7   

Steiermark:  

http://www.oerok.gv.at/EU_Regi
onalpoli-
tik_in_Oesterreich/strukturfonds_
2007_2013/ziel_regionale_wettb

ewerbsfaehig-
keit/OP_STMK_REGWEG_Einr_Ver
s1_3.pdf   

Tirol:  

http://www.tirol.gv.at/themen/tir
ol-und-europa/eu-
regionalfoerderung-
tirol/regionalewettbewerbsfaehi
gkeit/   

Vorarlberg:  

http://www.oerok.gv.at/EU_Regi
onalpoli-
tik_in_Oesterreich/strukturfonds_
2007_2013/ziel_regionale_wettb
ewerbsfaehig-
keit/OP_Vorarlberg_07-
13_Version_13_03_2007.pdf   

Wien:  

http://www.oerok.gv.at/

Kontakte 

Österreich 

Österreichische Raumordnungskonferenz, Hohenstaufen gasse 3, 1010 Wien. 

Telefon: +43 (1) 535 34 44, Fax: +43 (1) 535 34 44 – 54, E-Mail: oerok@oerok.gv.at
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Ländlicher Raum 

ELER 

ELER trägt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklu ng des ländlichen Raums in 
der EU bei. Es ist eine Ergänzung zu den Markt- und  Einkommensstützungs-
maßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, der Kohäsio nspolitik und der ge-
meinsamen Fischereipolitik. 

Ziele 

·  Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtsch aft und der Forstwirt-
schaft durch Förderung der Umstrukturierung, der En twicklung und der In-
novation; 

·  Verbesserung der Umwelt und der Landschaft durch Fö rderung der Land-
bewirtschaftung;  

·  Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum un d Förderung der Di-
versifizierung der Wirtschaft;  

Partnerschaft 

·  Die Interventionen des ELER werden in enger Abstimm ung, nachstehend „ 
Partnerschaft“ genannt, zwischen der Kommission und  dem Mitgliedstaat 
sowie mit den Behörden und Stellen, die der Mitglie dstaat im Rahmen sei-
ner einzelstaatlichen Regelungen und seiner Praxis benennt, umgesetzt, 
darunter: die zuständigen regionalen, lokalen und s onstigen öffentlichen 
Körperschaften; die Wirtschafts- und Sozialpartner;  sonstige geeignete Ein-
richtungen, die die Zivilgesellschaft vertreten, Ni chtregierungsorganisatio-
nen wie beispielsweise Umweltorganisationen und Ein richtungen, die für die 
Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen  verantwortlich sind. 

·  Die Partnerschaft wird im Einklang mit der jeweilig en institutionellen, rechtli-
chen und finanziellen Verantwortlichkeit der einzel nen Kategorien von Part-
nern im Sinne von Absatz 1 durchgeführt. 

·  Die Partnerschaft erstreckt sich auf die Ausarbeitu ng und Begleitung des 
nationalen Strategieplans sowie auf die Ausarbeitun g, Durchführung, Be-
gleitung und Bewertung der Entwicklungsprogramme fü r den ländlichen 
Raum. Die Mitgliedstaaten beteiligen alle relevante n Partner an den ver-
schiedenen Stufen der Programmplanung, deren Zeitvo rgabe jeweils zu be-
rücksichtigen ist. 

Maßnahmen 

Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkei t der Land- und Forstwirt-
schaft 

·  Förderung der Kenntnisse und Stärkung des Humanpote nzials;  

·  Umstrukturierung und Weiterentwicklung des Sachkapi tals und Innovations-
förderung  

·  Verbesserung der Qualität der landwirtschaftlichen Produktion und der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse; 
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·  Beratungsdienste für landwirtschaftliche Betriebe; 

 
Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Land schaft 

·  Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung landwirt schaftlicher und be-
waldeter Flächen;  

 
Schwerpunkt 3 : Lebensqualität im ländlichen Raum u nd Diversifizierung der länd-
lichen Wirtschaft  

·  Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung landwirt schaftlicher und be-
waldeter Flächen;  

·  Maßnahmen zur Diversifizierung der ländlichen Wirts chaft 

·  Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum 

·  Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen für die W irtschaftsakteure in 
diesem Bereichen 

·  Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung im Hinbli ck auf die Ausarbei-
tung und Umsetzung einer lokalen Entwicklungsstrate gie 

 
Schwerpunkt 4: LEADER  

·  Gebietsbezogene lokale Entwicklungsstrategien, die auf subregionaler E-
bene für genau umrissene ländliche Gebiete bestimmt  sind 

·  lokale öffentlich-private Partnerschaften (nachsteh end „lokale Aktions-
gruppen genannt)  

·  ein Bottom-up Konzept mit Entscheidungsbefugnis für  die lokalen Aktions-
gruppen bei der Ausarbeitung und Umsetzung lokaler Entwicklungsstrate-
gien  

·  eine multisektorale Konzeption und Umsetzung der St rategie, die auf dem 
Zusammenwirken der Akteure und Projekte aus den ver schiedenen Berei-
chen der lokalen Wirtschaft beruhen 

·  Umsetzung innovativer Konzepte                  

·  Durchführung von Kooperationsprojekten 

·  Vernetzung lokaler Partnerschaften     

 
Lokale Aktionsgruppen bei  LEADER  

·  Das Konzept der lokalen Entwicklungspartnerschaft w ird durch lokale Akti-
onsgruppen umgesetzt, die folgende Voraussetzungen erfüllen 

o Sie sind Träger einer integrierten örtlichen Entwic klungsstrategie und 
verantwortlich für deren Umsetzung. 

o Sie stellen entweder eine Gruppierung dar, die bere its im Rahmen 
der Initiative Leader II oder Leader+ unterstützt w ird, oder eine dem 
Leader-Konzept entsprechende Gruppierung oder eine neu ge-
gründete repräsentative Gruppierung von Partnern au s unterschied-
lichen sozioökonomischen Bereichen des jeweiligen G ebiets. Auf der 
Ebene der Entscheidungsfindung müssen die Wirtschaf ts- und Sozi-
alpartner sowie andere Vertreter der Zivilgesellsch aft, z. B. Landwirte, 
Landfrauen und Jugendliche sowie deren Verbände min destens 50 
% der lokalen Partnerschaft stellen.  

o Sie müssen zeigen, dass sie imstande sind, eine Ent wicklungsstrategie 
für ihr Gebiet auszuarbeiten und umzusetzen. 

·  Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass die loka len Aktionsgruppen ent-
weder die Federführung für Verwaltung und Finanzman agement einem 
Partner übertragen, der befähigt ist, öffentliche F ördermittel zu verwalten 
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und das ordnungsgemäße Funktionieren der Partnersch aft sicherzustellen, 
oder sich in einer rechtlich konstituierten Organis ationsform zusammen-
schließen, deren Satzung das ordnungsgemäße Funktio nieren der Partner-
schaft und die Befähigung zur Verwaltung öffentlich er Zuschüsse gewähr-
leistet. 

·  Es muss sich um ein zusammenhängendes Gebiet handel n, das hinsichtlich 
der Humanressourcen, der Mittelausstattung und des wirtschaftlichen Po-
tenzials die ausreichende kritische Masse für eine nachhaltige Entwicklungs-
strategie besitzt. 

·  Die im Rahmen der Strategie finanzierten Projekte w erden von den lokalen 
Aktionsgruppen ausgewählt. Diese können auch die Ko operationsprojekte 
auswählen. 

 

Die im Rahmen des Schwerpunkts „ Leader“ gewährte B eihilfe betrifft:  

·  die Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien 

·  die Umsetzung von Projekten der Zusammenarbeit  

·  die Arbeit der lokalen Aktionsgruppe   

Informationen 

http://www.leader-austria.at/  

Kontakt: 

Leader+ Contact Point   
81 rue du Marteau 
B-1000 Brussels 
tel: +32.2.235.20.20 
fax: +32.2.280.04.38 
e-mail: contact.point@leaderplus.org   
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Beschäftigung  
 

PROGRESS für Beschäftigung und 
soziale Solidarität 
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Beschäftigung 

PROGRESS für Beschäftigung und soziale Solidarität 

Das Programm PROGRESS – “Programme for Employment a nd Social Solidarity” – 
soll zur Umsetzung der sozialpolitischen Agenda, de m Fahrplan für Beschäftigung 
und Soziales in der Gesamtstrategie von Lissabon, b eitragen und die mit dem ESF 
durchgeführten Maßnahmen ergänzen. Die fünf wichtig sten Tätigkeitsbereiche 
des Programms sind: Beschäftigung, Sozialschutz und  soziale Integration, Arbeits-
bedingungen, Nichtdiskriminierung und Vielfalt sowi e Gleichstellung der Ge-
schlechter. 

 

Projekte mit Umweltbezug sind ebenfalls möglich. 

Förderbereiche 

Beschäftigung 

·  Verbesserung des Verständnisses der Beschäftigungss ituation und der Be-
schäftigungsperspektiven, insbesondere durch Analys en und Studien sowie 
die Entwicklung von Statistiken und gemeinsamen Ind ikatoren; 

·  Beobachtung und Bewertung der Umsetzung der europäi schen beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien und Empfehlungen und ih rer Auswirkungen, so-
wie Analyse der Interaktion zwischen der europäisch en Beschäftigungsstra-
tegie und der allgemeinen Wirtschafts- und Sozialpo litik sowie anderen Poli-
tikbereichen;  

·  Austausch über Strategien, bewährte Verfahren und i nnovative Konzepte 
sowie Förderung des wechselseitigen Lernens im Kont ext der europäischen 
Beschäftigungsstrategie;  

·  Sensibilisierung, Verbreitung von Informationen und  Förderung der Debatte 
über beschäftigungspolitische Herausforderungen, St rategien und die 
Durchführung nationaler Reformprogramme. 

 

Sozialschutz und soziale Integration 

·  Verbesserung des Verständnisses der Aspekte der soz ialen Ausgrenzung und 
der Armut und der Strategien im Bereich Sozialschut z und soziale Integrati-
on, insbesondere durch Analysen und Studien sowie d ie Entwicklung von 
Statistiken und gemeinsamen Indikatoren im Rahmen d er offenen Koordi-
nierungsmethode; 

·  Beobachtung und Bewertung der Anwendung der offenen  Koordinie-
rungsmethode und ihrer Auswirkungen auf nationaler und gemeinschaftli-
cher Ebene sowie Analyse der Interaktion zwischen d ieser Methode und 
anderen Politikbereichen;  

·  Austausch über Strategien, bewährte Verfahren und i nnovative Konzepte 
sowie Förderung des wechselseitigen Lernens; 

·  Sensibilisierung, Verbreitung von Informationen und  Förderung der Debatte 
über die wichtigsten Herausforderungen und politisc hen Aufgaben im Kon-
text des Koordinierungsprozesses der Gemeinschaft;  
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·  Entwicklung der Fähigkeit der wichtigsten Basisnetz werke auf europäischer 
Ebene, die Strategien und politischen Ziele der Gem einschaft im Bereich 
Sozialschutz und soziale Integration zu unterstütze n und weiter zu entwi-
ckeln.  

 

Arbeitsbedingungen  

·  Verbesserung des Verständnisses der Lage in Bezug a uf die Arbeitsbedin-
gungen, insbesondere durch Analysen und Studien sow ie gegebenenfalls 
die Entwicklung von Statistiken und Indikatoren und  durch die Bewertung 
der Wirksamkeit und der Auswirkungen der bestehende n Rechtsvorschriften, 
Strategien und Verfahren; 

·  Unterstützung der Anwendung der Gemeinschaftsbestim mungen im Be-
reich des Arbeitsrechts durch eine wirksame Überwac hung, die Durchfüh-
rung von Fachseminaren, die Erstellung von Leitfäde n und durch Netzarbeit 
von Fachorganisationen, einschließlich der Sozialpa rtner; 

·  Initiierung von Präventivmaßnahmen und Förderung ei ner Präventionskultur 
im Bereich von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;  

·  Sensibilisierung, Verbreitung von Informationen und  Förderung der Debatte 
über die wichtigsten Herausforderungen und die poli tischen Aufgaben im 
Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen. 

 

Nichtdiskriminierung und Vielfalt 

·  Verbesserung des Verständnisses der Lage in Bezug a uf Diskriminierungen, 
insbesondere durch Analysen und Studien und gegeben enfalls die Entwick-
lung von Statistiken und Indikatoren sowie die Bewe rtung der Wirksamkeit 
und der Auswirkungen der bestehenden Rechtsvorschri ften, Strategien und 
Verfahren; 

·  Unterstützung der Anwendung der Antidiskriminierung svorschriften der Ge-
meinschaft durch wirksame Überwachung, Durchführung  von Fachsemina-
ren und Netzarbeit von Fachorganisationen, die im B ereich der Bekämp-
fung von Diskriminierungen tätig sind; 

·  Sensibilisierung, Verbreitung von Informationen und  Förderung der Debatte 
über die wichtigsten Herausforderungen und politisc hen Aufgaben im Zu-
sammenhang mit Diskriminierungen sowie die durchgän gige Berücksichti-
gung des Diskriminierungsverbots in allen Gemeinsch aftsstrategien; 

·  Entwicklung der Fähigkeit der wichtigsten Basisnetz werke auf europäischer 
Ebene, die Strategien und politischen Ziele der Gem einschaft zur Bekämp-
fung von Diskriminierungen zu unterstützen und weit erzuentwickeln. 

 

Gleichstellung der Geschlechter 

·  Verbesserung des Verständnisses der Lage in Bezug a uf die Gleichstellungs-
problematik und das Gender-Mainstreaming, insbesond ere durch Analysen 
und Studien, die Entwicklung von Statistiken und ge gebenenfalls Indikato-
ren sowie durch die Bewertung der Wirksamkeit und d er Auswirkungen der 
bestehenden Rechtsvorschriften, Strategien und Verf ahren;  

·  Unterstützung der Anwendung des Gemeinschaftsrechts  im Bereich der Ge-
schlechtergleichstellung durch wirksame Überwachung , Durchführung von 
Fachseminaren und Netzarbeit von Fachstellen im Ber eich Gleichstellung;  

·  Sensibilisierung, Verbreitung von Informationen und  Förderung der Debatte 
— auch unter den Sozialpartnern, und anderen Beteil igten — über die wich-
tigsten Herausforderungen und politischen Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Gleichstellung der Geschlechter und dem Gen der-Mainstreaming; 
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·  Entwicklung der Fähigkeit der wichtigsten Basisnetz werke auf europäischer 
Ebene, die Strategien und politischen Ziele der Gem einschaft zu unterstüt-
zen und weiterzuentwickeln. 

Maßnahmen 

·  analytische Aktivitäten: 

o Sammlung, Entwicklung und Verbreitung von Daten und  Statistiken; 

o Entwicklung und Verbreitung gemeinsamer Methoden un d — ge-
gebenenfalls — Indikatoren oder Referenzwerte; 

o Durchführung von Studien, Analysen und Untersuchung en sowie 
Verbreitung der Ergebnisse; 

o Durchführung von Evaluierungen und Folgenabschätzun gen sowie 
Verbreitung der Ergebnisse; 

o Ausarbeitung und Veröffentlichung von Leitfäden, Be richten und 
Schulungsmaterial über das Internet oder andere Med ien; 

 

·  Aktivitäten in den Bereichen wechselseitiges Lernen , Sensibilisierung und 
Verbreitung: 

o Ermittlung und Austausch bewährter Verfahren, innov ativer Konzep-
te und Erfahrungen sowie gegenseitige Bewertungen u nd wechsel-
seitiges Lernen im Rahmen von Sitzungen/Workshops/S eminaren auf 
Gemeinschafts-, transnationaler oder nationaler Ebe ne, soweit mög-
lich unter Berücksichtigung der nationalen Besonder heiten; 

o Veranstaltung von Konferenzen/Seminaren des Vorsitz es;  

o Veranstaltung von Konferenzen/Seminaren zur Unterst ützung der 
Entwicklung und Umsetzung des Gemeinschaftsrechts u nd von ge-
meinschaftlichen Strategiezielen; 

o Organisation von Medienkampagnen und -ereignissen;  

o Zusammenstellung und Veröffentlichung von Material zur Verbrei-
tung von Informationen und Ergebnissen des Programm s; 

 

·  Unterstützung der Hauptakteure:  

o Beteiligung an den Betriebskosten der wichtigsten B asisnetzwerke 
auf europäischer Ebene, deren Tätigkeiten mit der V erwirklichung 
der Ziele dieses Programms zusammenhängen; 

o Organisation von Arbeitsgruppen nationaler Beamter zur Überwa-
chung der Anwendung des Gemeinschaftsrechts;  

o Finanzierung von Fachseminaren für Fachleute, Beamt e in Schlüssel-
positionen und andere wichtige Akteure; 

o Netzarbeit von Fachorganisationen auf europäischer Ebene; 

o Finanzierung von Expertennetzen;  

o Finanzierung von Beobachtungsstellen, die auf europ äischer Ebene 
tätig sind; 

o Austausch von Mitarbeitern der nationalen Behörden;   

o Zusammenarbeit mit internationalen Einrichtungen. 
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Antragsberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind alle öffentlichen und/oder  privaten Stellen, Einrichtun-
gen und Akteure, insbesondere: 

·  die Mitgliedstaaten, 

·  die öffentlichen Arbeitsverwaltungen und -vermittlu ngen, 

·  die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, 

·  im Gemeinschaftsrecht vorgesehene Fachstellen, 

·  die Sozialpartner, 

·  NRO, insbesondere solche, die auf europäischer Eben e organisiert sind, 

·  Hochschuleinrichtungen und Forschungsinstitute, 

·  Bewertungssachverständige, 

·  die nationalen statistischen Ämter, 

·  die Medien. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200 6:315:0001:0008:DE:PDF 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tende rs/index_calls_de.cfm  

Kontakt  

Europäische Kommission,  

DG Arbeit, soziale Angelegenheiten und 
Chancengleichheit 

empl-info@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/employment_social/c
ontact_de.html
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Bildung & Jugend 
 

Integriertes Aktionsprogramm im 
Bereich des Lebenslangen Lernens 
 
Jugend in Aktion 
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Bildung & Jugend 

Integriertes Aktionsprogramm im Bereich des Lebensl angen Lernens 

Die zahlreichen Förderprogramme im Bereich Bildung wurden von einem einzigen 
„Integrierten Aktionsprogramm im Bereich des Lebens langen Lernens“ abgelöst. 
Dieses Aktionsprogramms setzt sich aus den folgende n Bestandteilen zusammen: 

·  vier sektoralen Programmen: COMENIUS, ERASMUS, LEON ARDO DA VINCI, 
GRUNDTVIG 

·  einem Querschnittsprogramm  

·  dem Programm „Jean Monnet“ 

Allgemeines Ziel ist, durch lebenslanges Lernen daz u beizutragen, dass sich die 
Gemeinschaft zu einer fortschrittlichen Wissensgese llschaft entwickelt – einer Ge-
sellschaft mit nachhaltiger wirtschaftlicher Entwic klung, mehr und besseren Ar-
beitsplätzen und größerem sozialen Zusammenhalt, in  der zugleich der Schutz der 
Umwelt für künftige Generationen gewährleistet ist.  Der Austausch, die Zusam-
menarbeit und die Mobilität zwischen den Systemen d er allgemeinen und berufli-
chen Bildung in der Gemeinschaft sollen gefördert w erden, damit sich diese zu 
einer weltweiten Qualitätsreferenz entwickeln. 

 

Stärkung der nachhaltigen Entwicklung, einschließli ch Fragen im Zusammenhang 
mit Energie und Klimawandel, durch Aktionen in alle n Bereichen der Bildung und 
Weiterbildung. 
 

Maßnahmen 

·  Mobilität von Einzelpersonen beim lebenslangen Lern en; 

·  bilaterale und multilaterale Partnerschaften; 

·  multilaterale Projekte, die insbesondere auf die Fö rderung der Qualität der 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung dur ch grenzüberschrei-
tenden Innovationstransfer ausgerichtet sind; 

·  unilaterale und nationale Projekte; 

·  multilaterale Projekte und Netze; 

·  Beobachtung und Analyse der Politik und der Systeme  im Bereich des le-
benslangen Lernens, Erstellung von Vergleichsmateri al (unter anderem Er-
hebungen, Statistiken, Analysen und Indikatoren) un d dessen regelmäßige 
Überarbeitung, Maßnahmen zur Förderung der Transpar enz und 

·  der Anerkennung von Qualifikationen und erworbenen Kenntnissen, Maß-
nahmen zur Förderung der Zusammenarbeit bei der Qua litätssicherung; 

·  Betriebskostenzuschüsse zur Übernahme bestimmter Be triebs- und Verwal-
tungskosten von Einrichtungen und Vereinigungen, di e in dem vom Pro-
gramm für lebenslanges Lernen erfassten Bereich tät ig sind; 

·  weitere Initiativen zur Förderung der Ziele des Pro gramms für lebenslanges 
Lernen („flankierende Maßnahmen“). 
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·  Für Besuche zur Vorbereitung der in diesem Artikel genannten Maßnahmen 
kann eine Gemeinschaftsförderung gewährt werden. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32 720061124de00450068.pdf  

COMENIUS: Schulbildung  

Comenius ist ausgerichtet auf die Lehr- und Lernbed ürfnisse aller an der Vorschul- 
und Schulbildung bis zum Ende des Sekundarbereichs II Beteiligten sowie auf die 
Einrichtungen und Organisationen, die entsprechende  Bildungsgänge anbieten. 

So soll sich bei jungen Menschen und dem Bildungspe rsonal ein Verständnis für 
die Vielfalt der europäischen Kultur und für deren Wert entwickeln. Ein weiteres 
Ziel ist die Unterstützung junger Menschen beim Erw erb grundlegender Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen, die notwendig sind fü r die persönliche Entwick-
lung, gute Beschäftigungschancen und aktiven europä ischen Bürgersinn. 

Maßnahmen 

·  Mobilität von Einzelpersonen, wobei im Vorfeld und bei der Unterstützung 
der Organisation einer solchen Mobilität die erford erlichen vorbereitenden 
Maßnahmen zu treffen sind und dafür zu sorgen ist, dass für die teilnehmen-
den Personen eine angemessene Aufsicht, Beratung un d Unterstützung be-
steht.  

o Austausch von Schülern und Personal; 

o Schulmobilität für Schüler und Praxis-Aufenthalte i n Schulen oder Un-
ternehmen für Bildungspersonal;  

o Teilnahme an Schulungen für Lehrkräfte und sonstige s Bildungsper-
sonal; 

o Studienbesuche und vorbereitende Besuche für Mobili täts-, Partner-
schafts-, Projekt- oder Vernetzungsaktivitäten;  

o Aufenthalte von Lehrern und Lehramtskandidaten als Assistenten; 

 

·  Aufbau von Partnerschaften zwischen: 

o Schulen, mit dem Ziel, gemeinsame Lernprojekte für Schüler und ihre 
Lehrer zu entwickeln („Comenius-Schulpartnerschafte n“); 

o Organisationen, die für einen Aspekt der schulische n Bildung zu-
ständig sind, mit dem Ziel der Förderung der interr egionalen Zusam-
menarbeit, einschließlich der Zusammenarbeit zwisch en Grenzregi-
onen („Comenius-Regio-Partnerschaften“); 

 

·  multilaterale Projekte, die unter anderem abzielen können auf 

o die Entwicklung, Förderung und Verbreitung vorbildl icher Verfahren 
in der Bildung, einschließlich neuer Lehrmethoden o der Lehrmittel;  

o die Entwicklung von Systemen für die Bereitstellung  von Informatio-
nen oder von Beratung, insbesondere für Lernende, L ehrkräfte und 
sonstiges Personal aus der Zielgruppe des Programms  Comenius, 
oder den Erfahrungsaustausch über solche Systeme; 
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o die Entwicklung, Förderung und Verbreitung neuer An gebote oder 
Inhalte für die Lehrerausbildung; 

 

·  multilaterale Netze, die unter anderem abzielen kön nen auf 

o den Ausbau des Bildungsangebots in dem Fach- oder T hemenge-
biet, in dem das Netz aktiv ist — zum eigenen Nutze n und zum Nut-
zen der Bildung insgesamt;  

o die Ermittlung und Verbreitung relevanter vorbildli cher Verfahren 
und Innovationen; 

o die inhaltliche Unterstützung von Projekten und Par tnerschaften an-
derer Akteure; 

o die Förderung der Entwicklung der Bedarfsanalyse un d ihrer prakti-
schen Anwendungsmöglichkeiten in der Schulbildung; 

 

·  weitere Initiativen („flankierende Maßnahmen“) zur Förderung der Ziele des 
Programms Comenius. 

Antragsberechtigte 

·  Personen und Stellen, die auf lokaler, regionaler u nd nationaler Ebene für 
die Organisation und das Angebot von Bildung zustän dig sind; 

·  Schüler an Schulen bis einschließlich Sekundarberei ch II; 

·  Schulen gemäß den Angaben der Mitgliedstaaten; 

·  Lehrkräfte und sonstiges Personal dieser Schulen; 

·  Vereinigungen, gemeinnützige Einrichtungen, nichtst aatliche Organisatio-
nen und Vertreter der an der Schulbildung beteiligt en Akteure 

·  mit Aspekten des lebenslangen Lernens befasste Fors chungszentren und -
einrichtungen; 

·  Hochschulen; 

·  Anbieter von Beratungs- und Informationsdiensten zu  Aspekten des lebens-
langen Lernens. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32 720061124de00450068.pdf 

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/call g_en.html   

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm   
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ERASMUS: Hochschulbildung  

Erasmus ist ausgerichtet auf die Lehr- und Lernbedü rfnisse aller an der formalen 
Hochschulbildung und an der auf tertiärer Ebene ang esiedelten beruflichen Bil-
dung Beteiligten sowie auf Einrichtungen und Organi sationen, die entsprechende 
allgemeine oder berufliche Bildungsgänge anbieten.  

Ziele sind die Verwirklichung eines Europäischen Ho chschulraums und die Stär-
kung des Beitrags der europäischen Hochschulbildung  und der auf tertiärer Ebe-
ne angesiedelten Berufsbildung zum Innovationsproze ss. Des Weiteren: die Ver-
besserung der Qualität und Ausweitung des Umfangs d er multilateralen Zusam-
menarbeit zwischen Hochschulen in Europa; die Verbe sserung der Transparenz 
und Kompatibilität von Hochschulabschlüssen und Qua lifikationen der fortge-
schrittenen beruflichen Bildung; die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen und Unternehmen und der Entwicklung inn ovativer Verfahren sowie 
der Übertragung dieser Verfahren, auch von einem Te ilnehmerland auf andere; 
Auch die Förderung der Entwicklung von innovativen IKT-gestützten Inhalten, 
Diensten, pädagogischen Ansätzen und Verfahren für das lebenslange Lernen ist 
geplant.  

Maßnahmen 

·  Mobilität von Einzelpersonen 

o Mobilität von Studierenden zu dem Zweck, Studien- b zw. Ausbil-
dungsaufenthalte an Hochschulen in Mitgliedstaaten oder Praxis-
Aufenthalte in Unternehmen, Berufsbildungseinrichtu ngen, For-
schungszentren oder anderen Organisationen zu absol vieren; 

o Mobilität von Hochschuldozenten zu dem Zweck, an ei ner Partner-
einrichtung in einem anderen Land zu lehren oder ei ne Fortbildung 
zu absolvieren;  

o Mobilität von anderem Hochschulpersonal sowie von P ersonal von 
Unternehmen zu dem Zweck, zu unterrichten oder eine  Fortbildung 
zu absolvieren;  

o Mobilität bei Erasmus-Intensivprogrammen auf multil ateraler Basis. 

Ferner können in allen Phasen der Mobilitätsmaßnahm en Qualitätssiche-
rungsinitiativen der entsendenden und aufnehmenden Hochschulen oder 
Unternehmen gefördert werden (einschließlich Sprach kurse zur Vorbereitung 
und Auffrischung); 

·  multilaterale Projekte, die sich unter anderem auf Innovationen, Experimen-
te und den Austausch vorbildlicher Verfahren in den  durch die spezifischen 
und operativen Ziele vorgegebenen Bereichen konzent rieren; 

·  multilaterale Netze, die von Zusammenschlüssen von Hochschulen koordi-
niert werden, sich mit einem bestimmten Fachgebiet oder einem interdis-
ziplinären Thema befassen („thematische Erasmus- Ne tze“) und die das Ziel 
verfolgen, neue Lernkonzepte und -kompetenzen zu en twickeln, wobei sol-
chen Netzen auch Vertreter anderer öffentlicher Ste llen sowie von Unter-
nehmen und Vereinigungen angehören können; 

·  weitere Initiativen („flankierende Maßnahmen“) zur Förderung der Ziele des 
Programms Erasmus. 
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Antragsberichtigte 

·  Vereinigungen und Vertreter der an der Hochschulbil dung beteiligten Ak-
teure einschließlich relevanter Vereinigungen von S tudierenden, Hochschu-
len und Lehrkräften/Ausbildern; 

·  Unternehmen, Sozialpartner und andere Vertreter des  Arbeitslebens; 

·  öffentliche und private Stellen, einschließlich gem einnütziger Einrichtungen 
und nichtstaatlicher Organisationen, die auf lokale r, regionaler und natio-
naler Ebene für die Organisation und das Angebot vo n allgemeiner bzw. 
beruflicher Bildung zuständig sind; 

·  Studierende und in beruflicher Bildung befindliche Personen, die einen all-
gemeinen oder beruflichen Bildungsgang der Tertiärs tufe absolvieren; 

·  Hochschulen gemäß den Angaben der Mitgliedstaaten; 

·  Lehrkräfte, Ausbilder und sonstiges Personal dieser  Hochschulen; 

·  mit Aspekten des lebenslangen Lernens befasste Fors chungszentren und -
einrichtungen; 

·  Anbieter von Beratungs- und Informationsdiensten zu  Aspekten des lebens-
langen Lernens. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32 720061124de00450068.pdf  

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/call g_en.html   

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm   
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LEONARDO DA VINCI: Berufliche Bildung  

Leonardo da Vinci ist ausgerichtet auf die Lehr- un d Lernbedürfnisse aller an der 
beruflichen Bildung Beteiligten sowie auf die Einri chtungen und Organisationen, 
die entsprechende Bildungsgänge anbieten oder förde rn. Allgemeines Ziel des 
Leonardo-Programms ist die Erleichterung der Anpass ung an Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt sowie an die Entwicklung des Quali fikationsbedarfs. 

Ziele 

·  Unterstützung der Teilnehmer von Aus- und Weiterbil dungsmaßnahmen; 

·  Unterstützung von qualitativen Verbesserungen der b eruflichen Aus- und 
Weiterbildung; 

·  Erhöhung der Attraktivität von beruflicher Aus- und  Weiterbildung ; 

·  Verbesserung der Qualität und Ausweitung des Umfang s der europaweiten 
Mobilität von Personen, die eine berufliche Erstaus bildung oder Weiterbil-
dung absolvieren; 

·  Verbesserung der Qualität und Ausweitung des Umfang s der Zusammenar-
beit zwischen Einrichtungen oder Organisationen, di e Lernangebote bereit-
stellen, Unternehmen, Sozialpartnern und anderen re levanten Stellen in Eu-
ropa; 

·  Förderung der Entwicklung innovativer Verfahren im Bereich der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung mit Ausnahme der Tertiärstuf e sowie der Übertra-
gung dieser Verfahren, auch von einem Teilnehmerlan d auf andere; 

·  Verbesserung der Transparenz und der Anerkennung vo n Qualifikationen 
und Kompetenzen, einschließlich derjenigen, die im Rahmen des nichtfor-
malen oder informellen Lernens erworben wurden; 

·  Förderung des Erlernens moderner Fremdsprachen; 

·  Förderung der Entwicklung von innovativen, IKT-gest ützten Inhalten, Diens-
ten, pädagogischen Ansätzen und Verfahren für das l ebenslange Lernen. 

Maßnahmen 

·  Mobilität von Einzelpersonen, im Vorfeld und bei de r Unterstützung der Or-
ganisation einer solchen Mobilität, einschließlich sprachlicher Vorbereitung. 
Zu solchen Mobilitätsmaßnahmen zählen:  

o länderübergreifende Praxis-Aufenthalte in Unternehm en oder Be-
rufsbildungseinrichtungen; 

o Praxis-Aufenthalte und Austauschmaßnahmen zur beruf lichen Wei-
terbildung von Ausbildern und Beratern, Leitern von  Berufsbildungs-
einrichtungen und Verantwortlichen für die Ausbildu ngsplanung und 
Personalentwicklung in Unternehmen; 

·  Partnerschaften zu Themen, die für die beteiligten Organisationen von ge-
meinsamem Interesse sind; 

·  multilaterale Projekte, insbesondere Projekte, die auf die Verbesserung der 
Berufsbildungssysteme abzielen und sich auf den Tra nsfer von Innovationen 
konzentrieren, bei dem in unterschiedlichen Umfelde rn entwickelte innova-
tive Produkte und Verfahren sprachlich, kulturell u nd rechtlich an die jewei-
ligen länderspezifischen Bedürfnisse angepasst werd en; 
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·  multilaterale Projekte, die darauf abzielen, die Be rufsbildungssysteme insbe-
sondere durch die Entwicklung von Innovationen und vorbildlichen Verfah-
ren zu verbessern; 

·  aus Experten und Organisationen bestehende thematis che Netze, die sich 
mit spezifischen Fragen der beruflichen Aus- und We iterbildung befassen; 

·  weitere Initiativen („flankierende Maßnahmen“) zur Förderung der Ziele des 
Programms Leonardo da Vinci von Lernenden und Lehrk räften; 

Antragsberechtigte 

·  Personen und Stellen, die auf lokaler, regionaler u nd nationaler Ebene für 
Systeme und politische Strategien zu Aspekten der b eruflichen Aus- und 
Weiterbildung zuständig sind; 

·  Personen, die an beruflichen Bildungsgängen jeglich er Art mit Ausnahme 
von Bildungsgängen der Tertiärstufe teilnehmen; 

·  Arbeitsmarktteilnehmer; 

·  Einrichtungen oder Organisationen, die Lernangebote  in den vom Pro-
gramm Leonardo da Vinci abgedeckten Bereichen berei tstellen; 

·  Lehrkräfte, Ausbilder und sonstiges Personal dieser  Einrichtungen oder Or-
ganisationen; 

·  Vereinigungen und Vertreter der an der beruflichen Bildung beteiligten Ak-
teure einschließlich Vereinigungen von in beruflich er Bildung befindlichen 
Personen, von Eltern und von Lehrkräften; 

·  Unternehmen, Sozialpartner und andere Vertreter des  Arbeitslebens ein-
schließlich Handelskammern und anderen Berufsverbän den; 

·  Anbieter von Beratungs- und Informationsdiensten zu  Aspekten des lebens-
langen Lernens; 

·  mit Aspekten des lebenslangen Lernens befasste Fors chungszentren und -
einrichtungen; 

·  Hochschulen; 

·  gemeinnützige Organisationen, ehrenamtlich tätige E inrichtungen und 
nichtstaatliche Organisationen. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32 720061124de00450068.pdf  

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/call g_en.html   

http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
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GRUNDTVIG: Erwachsenenbildung  

Grundtvig ist ausgerichtet auf die Lehr- und Lernbe dürfnisse aller an der Erwach-
senenbildung jeglicher Art Beteiligten sowie auf di e Einrichtungen und Organisati-
onen, die entsprechende Bildungsgänge anbieten oder  fördern. 

Allgemeines Ziel des Grundtvig-Programms ist die Be wältigung der durch die Alte-
rung der Bevölkerung in Europa entstehenden Herausf orderungen für die Bildung. 
Auch soll es zur Bereitstellung von alternativen Mö glichkeiten für Erwachsene, ihr 
Wissen und ihre Kompetenzen auszubauen, beitragen. 

Maßnahmen 

·  Mobilität von Einzelpersonen, wobei im Vorfeld und bei der Unterstützung 
der Organisation einer solchen Mobilität die erford erlichen vorbereitenden 
Maßnahmen zu treffen sind und dafür zu sorgen ist, dass für die teilnehmen-
den Personen eine angemessene Aufsicht und Unterstü tzung besteht.  

·  Partnerschaften („Grundtvig-Lernpartnerschaften“) z u Themen, die für die 
beteiligten Organisationen von gemeinsamem Interess e sind; 

·  multilaterale Projekte, die darauf abzielen, die Er wachsenenbildungssyste-
me durch die Entwicklung und den Transfer von Innov ationen und vorbildli-
chen Verfahren zu verbessern; 

·  aus Experten und Organisationen bestehende thematis che Netze („Grund-
tvig-Netze“), die sich insbesondere mit Folgendem b efassen: 

o der Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung in Bez ug auf das 
Fachgebiet, das Themengebiet oder den Management-As pekt, mit 
dem sich das jeweilige Netz beschäftigt;  

o der Ermittlung, Verbesserung und Verbreitung releva nter vorbildli-
cher Verfahren und Innovationen; 

o der inhaltlichen Unterstützung von Projekten und Pa rtnerschaften 
anderer Akteure und der Förderung der interaktiven Zusammenar-
beit zwischen solchen Projekten und Partnerschaften ; 

o der Weiterentwicklung der Bedarfsanalyse und der Qu alitätssiche-
rung in der Erwachsenenbildung; 

·  weitere Initiativen („flankierende Maßnahmen“) zur Förderung der Ziele des 
Programms Grundtvig, wie die Unterstützung von Mens chen aus schutzbe-
dürftigen Gesellschaftsgruppen und aus gesellschaft lichen Randgruppen — 
insbesondere von älteren Menschen und Menschen, die  ihren Bildungsweg 
ohne Grundqualifikation abgebrochen haben und die V erbesserung der 
pädagogischen Konzepte und des Managements von Erwa chsenenbil-
dungseinrichtungen. 

Antragsberechtigte 

·  Einrichtungen oder Organisationen, die Lernangebote  in der Erwachsenen-
bildung bereitstellen 

·  Personen und Stellen, die auf lokaler, regionaler u nd nationaler Ebene für 
Systeme und politische Strategien zu Aspekten der E rwachsenenbildung zu-
ständig sind; 

·  Lernende in der Erwachsenenbildung; 

·  Lehrkräfte und anderes Personal dieser Einrichtunge n oder Organisationen; 
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·  Einrichtungen, die an der Erstausbildung oder Weite rbildung des im Bereich 
der Erwachsenenbildung tätigen Personals beteiligt sind; 

·  Vereinigungen und Vertreter der an der Erwachsenenb ildung beteiligten 
Akteure, einschließlich Vereinigungen von Lernenden  und Lehrkräften; 

·  Anbieter von Beratungs- und Informationsdiensten zu  Aspekten des lebens-
langen Lernens; 

·  mit Aspekten des lebenslangen Lernens befasste Fors chungszentren und -
einrichtungen; 

·  Unternehmen; 

·  gemeinnützige Organisationen, ehrenamtlich tätige E inrichtungen und 
nichtstaatliche Organisationen; 

Informationen  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32 720061124de00450068.pdf   
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Das Querschnittsprogramm  

Durch das Querschnittsprogramm soll die europäische  Zusammenarbeit in Berei-
chen, die mindestens zwei sektorale Programme betre ffen, gefördert werden. 
Zudem soll es zur Förderung der Konvergenz der Syst eme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in den Mitgliedstaaten beitrage n. 

Weitere Ziele 

·  Unterstützung der Konzeption politischer Maßnahmen und der Zusammen-
arbeit auf europäischer Ebene in Bezug auf lebensla nges Lernen; 

·  Gewährleistung eines angemessenen Bestands an vergl eichbaren Daten, 
Statistiken und Analysen, um die Konzeption politis cher Maßnahmen im Be-
reich des lebenslangen Lernens zu untermauern, sowi e Überprüfung der 
Fortschritte bei der Erreichung von Vorgaben und Zi elen in Bezug auf le-
benslanges Lernen und Ermittlung von Bereichen, den en besondere Auf-
merksamkeit zu widmen ist 

·  Förderung des Sprachenlernens und der sprachlichen Vielfalt in den Mit-
gliedstaaten; 

·  Förderung der Entwicklung von innovativen, IKT-gest ützten Inhalten, Diens-
ten, pädagogischen Ansätzen und Verfahren für das l ebenslange Lernen; 

·  Gewährleistung einer angemessenen und breiten Anerk ennung, Präsenta-
tion und Anwendung der Ergebnisse des Programms für  lebenslanges Ler-
nen. 

Maßnahmen 

Schwerpunkt: politische Zusammenarbeit und Innovati on in Bezug auf lebens-
langes Lernen  

·  Mobilität von Einzelpersonen einschließlich Studien besuchen von Experten 
und Beamten, die von nationalen, regionalen und lok alen Behörden be-
nannt werden, von Leitern von Bildungs- und Berufsb ildungseinrichtungen 
und für die Beratung und die Validierung von Wissen  zuständigen Diensten 
sowie von Vertretern der Sozialpartner;  

·  multilaterale Projekte, die die Erprobung von auf G emeinschaftsebene kon-
zipierten Vorschlägen für politische Strategien sow ie entsprechende Vorar-
beiten und die Innovation in Bezug auf lebenslanges  Lernen zum Gegens-
tand haben; 

·  multilaterale Netze, in denen Experten und/oder Ein richtungen gemeinsam 
an politischen Fragen arbeiten,  

·  Beobachtung und Analyse der Politik und der Systeme  im Bereich des le-
benslangen Lernens, wie 

·  Maßnahmen zur Förderung der Transparenz und der Ane rkennung von 
Qualifikationen und Kompetenzen, der Information un d Beratung über die 
Mobilität zu Lernzwecken sowie der Zusammenarbeit b ei der Qualitätssiche-
rung 

·  weitere Initiativen („flankierende Maßnahmen“), ein schließlich Peer-
Learning-Aktivitäten zur Förderung der Ziele der Sc hwerpunktaktivität 

 

Schwerpunkt: Sprachenlernen 

·  multilaterale Projekte, die unter anderem abzielen auf 
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o die Entwicklung neuer Materialien für das Sprachenl ernen, ein-
schließlich Online-Kursen und Instrumenten zur Prüf ung der sprachli-
chen Kompetenz; 

o die Entwicklung von Instrumenten und Kursen für die  Ausbildung von 
Sprachlehrern, Ausbildern und anderem Personal; 

·  multilaterale Netze, die im Bereich des Sprachenler nens und der sprachli-
chen Vielfalt tätig sind; 

·  weitere den Zielen des Programms für lebenslanges L ernen entsprechende 
Initiativen, wie Aktivitäten zur Verstärkung der At traktivität des Sprachenler-
nens für Lernende mit Hilfe der Massenmedien und/od er von Marketing-, 
Werbe- und Informationskampagnen sowie Konferenzen,  Studien und Ent-
wicklung von statistischen Indikatoren für den Bere ich Sprachenlernen und 
sprachliche Vielfalt. 

 

Schwerpunkt: IKT  

·  multilaterale Projekte, die auf die Entwicklung und  gegebenenfalls Verbrei-
tung von innovativen Verfahren, Inhalten, Diensten und Rahmenbedingun-
gen abzielen; 

·  multilaterale Netze, die auf die Weitergabe und den  Austausch von Wissen, 
Erfahrungen und vorbildlichen Verfahren abzielen; 

·  weitere Maßnahmen zur Verbesserung von Politik und Praxis im Bereich des 
lebenslangen Lernens, darunter Mechanismen für die Evaluierung, die Beo-
bachtung, das Benchmarking und die Qualitätsverbess erung sowie die A-
nalyse von Trends in der technologischen und pädago gischen Entwicklung. 

 

Schwerpunkt: Verbreitung 

·  unilaterale und nationale Projekte  

·  multilaterale Projekte, die unter anderem abzielen auf 

o die Förderung der Nutzung und Anwendung innovativer  Produkte 
und Verfahren; 

o die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Projekt en, die im 
gleichen Bereich angesiedelt sind; 

o die Entwicklung vorbildlicher Verfahren in Bezug au f Verbreitungs-
methoden; 

·  Erstellung von Vergleichsmaterial, wobei dies unter  anderem die Zusam-
menstellung relevanter statistischer Daten und Stud ien für den Bereich der 
Verbreitung, die Nutzung von Ergebnissen und den Au stausch vorbildlicher 
Verfahren umfassen kann. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32 720061124de00450068.pdf  
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JEAN MONNET: Einrichtungen der europäischen Integra tion 

Mit dem Programm Jean Monnet werden Einrichtungen u nd Aktivitäten im Be-
reich der europäischen Integration gefördert. Ziel ist, Lehrangebote, Forschungs-
vorhaben und Studien in Bezug auf die europäische I ntegration anzuregen. Au-
ßerdem soll das Programm dazu beitragen, dass ein a ngemessenes Spektrum von 
Einrichtungen und Vereinigungen besteht, die sich m it Fragen der europäischen 
Integration und der europäischen Perspektive in der  allgemeinen und beruflichen 
Bildung befassen. 

Ziele 

·  Förderung von Lehrangeboten, Forschungsvorhaben und  Studien im Be-
reich der europäischen Integration; 

·  Förderung der Existenz eines angemessenen Spektrums  von Einrichtungen 
und Vereinigungen, die sich auf Fragen der europäis chen Integration und 
auf allgemeine und berufliche Bildung in einer euro päischen Perspektive 
konzentrieren. 

·  Förderung einer hohen Qualität bei Lehrangeboten, F orschungsvorhaben 
und Studien zur europäischen Integration an Hochsch ulen innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft; 

·  Verbesserung des Kenntnisstands und Sensibilisierun g der wissenschaftlichen 
Fachkreise sowie der europäischen Bürger insgesamt in Bezug auf Aspekte 
der europäischen Integration; 

·  Unterstützung wichtiger europäischer Einrichtungen,  die sich mit Fragen der 
europäischen Integration befassen; 

·  Förderung der Existenz europäischer Einrichtungen u nd Vereinigungen, die 
im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung qualitativ hochwertige 
Arbeit leisten. 

Maßnahmen  

·  unilaterale und nationale Projekte: 

o Jean-Monnet-Lehrstühle, -Forschungszentren und -Leh rmodule; 

o Vereinigungen von Professoren, anderen Hochschulleh rern und For-
schern, die sich auf die europäische Integration sp ezialisiert haben; 

o Förderung junger Forscher, die sich auf die europäi sche Integration 
spezialisieren; 

o Informations- und Forschungsaktivitäten in Bezug au f die Gemein-
schaft zur Förderung von Diskussion, Reflexion und Wissen über den 
europäischen Integrationsprozess; 

·  multilaterale Projekte, wobei dies die Unterstützun g für den Aufbau von mul-
tilateralen Forschungsgruppen im Bereich der europä ischen Integration um-
fassen kann.   

·  Betriebskostenzuschüsse zur Unterstützung anderer e uropäischer Einrichtun-
gen und Vereinigungen im Bereich der allgemeinen un d beruflichen Bil-
dung.  
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Antragsberechtigte 

·  öffentliche und private Stellen, die auf lokaler, r egionaler und nationaler 
Ebene für die Organisation und das Angebot von allg emeiner bzw. berufli-
cher Bildung zuständig sind; 

·  Studierende und Forscher, die sich im Rahmen der Ho chschulbildung jegli-
cher Art innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft m it der europäischen 
Integration befassen; 

·  in ihren jeweiligen Ländern anerkannte Hochschulen innerhalb und außer-
halb der Gemeinschaft; 

·  Lehrkräfte und anderes Personal dieser Hochschulen;  

·  Vereinigungen und Vertreter der an der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft betei ligten Akteure; 

·  Forschungszentren und -einrichtungen, die innerhalb  und außerhalb der 
Gemeinschaft mit Aspekten der europäischen Integrat ion befasst sind. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_32 720061124de00450068.pdf   

Kontakte für  das Aktionsprogramm Lebenslanges Lern en 

EUROPEAN COMMISSION 

Directorate-General for 
Education and Culture 
Vocational Training 
Mr. M. Richonnier - Director 
Rue de la Loi 200 
B - 1049 Bruxelles 
leonardo@ec.europa.eu  
Website: 
http://ec.europa.eu/educa
tion/programmes/leonardo
/leonardo_en.html  

CEDEFOP – European Cen-
tre for the Development of 
Vocational Training 

Europe 123 
GR - 57001 Thessaloniki 
(Pylea) 
P.O. Box 22427 
GR - 55102 Thessaloniki 

Mr. Johan van Rens - 
Director 
T. (30-31) 490 111 
F. (30-31) 490 102 
 info@cedefop.eu.int  
Website: 
http://www.cedefop.eu.int  
www.trainingvillage.gr 

ÖSTERREICH 

Leonardo da Vinci  
Nationalagentur Österreich 
Schottengasse 4 
A - 1010 Wien 
T. (43-1)532 47 26 
F. (43-1)532 47 26 80 
info@leonardodavinci.at 
Herrn Ernst Gesslbauer 
 
Sokrates Nationalagentur 
Österreich 
Schreyvogelgasse 2 
1010 Wien 
Tel. +43 1 53408 0 

Fax. +43 1 53408 20 
E-mail office@sokrates.at  
Internet www.sokrates.at   
 
SOKRATES-National Agentur  
Schreyvogelgasse 2 
A - 1010 Wien 
Tel.: (43-1) 534.08.10 
Fax: (43-1) 534.08.20 
 office@sokrates.at  
http://www.sokrates.at  
 
Ingrid Fürnkranz, Ursula 
Grossruck  
Sokrates Nationalagentur 
Österreich 
(Österreichischer 
Akadmeischer 
Austauschdienst ÖAD) 
Schreyvogelgasse 2 
A-1010 Vienna 
Tel : (43) 1 534.08.10  
Fax : (43) 1 534.08.20 
office@sokrates.at  
http://www.sokrates.at  
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Jugend in Aktion 

‚Jugend in Aktion’ stellt das Instrument im Jugendb ereich dar. Es soll jungen Men-
schen helfen, Sinn für persönliche Verantwortung, E igeninitiative, Interesse für an-
dere, Bürgerschaft und aktive Mitwirkung auf lokale r, nationaler und europäischer 
Ebene und europäische Solidarität zu entwickeln. Zu dem soll das Programm dazu 
beitragen, die Qualität der Systeme zur Unterstützu ng der Aktivitäten junger Men-
schen zu verbessern und auf diese Weise die Ziele e iner gemeinsamen europäi-
schen Jugendpolitik umzusetzen. 

 

Projekte mit Umweltbezug sind ebenfalls möglich. 

Ziele 

Im Rahmen des allgemeinen Ziels, das gegenseitige V erständnis zwischen den 
jungen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu fö rdern: 

·  der Ausbau von Austauschmaßnahmen und eines interku lturellen Dialogs 
zwischen den jungen Menschen in Europa und in den N achbarländern; 

·  die Entwicklung von Projekten thematischer Zusammen arbeit mit anderen 
Ländern, in die junge Menschen und in der Jugendarb eit und in Jugendor-
ganisationen Tätige einbezogen werden. 

 

Im Rahmen des allgemeinen Ziels des Beitrags zur En twicklung der Qualität der 
Systeme zur Unterstützung der Aktivitäten junger Me nschen und der Kompetenzen 
der Organisationen der Zivilgesellschaft im Jugendb ereich: 

·  Beitrag zur Vernetzung der betreffenden Organisatio nen;  

·  Förderung der Ausbildung und der Zusammenarbeit der  in der Jugendar-
beit und in Jugendorganisationen Tätigen; 

·  Förderung der Innovation bei der Entwicklung von Ju gendaktivitäten;  

·  Beitrag zur verbesserten Informationen der jungen M enschen unter beson-
derer Beachtung des Zugangs von jungen Menschen mit  Behinderungen; 

·  Unterstützung langfristiger Jugendprojekte und -ini tiativen von regionalen 
und lokalen Einrichtungen;  

·  Erleichterung der Anerkennung des nicht formalen Le rnens junger Men-
schen und der durch die Teilnahme am Programm erwor benen Kenntnisse; 

·  Austausch vorbildlicher Verfahren. 

Maßnahmen 

Jugend für Europa 

·  Jugendaustausch 

o Diese Aktivitäten, die auf transnationalen Partners chaften der ver-
schiedenen Akteure eines Projekts basieren, zielen auf die aktive Be-
teiligung der jungen Menschen ab. 

o Der bilaterale Austausch von Gruppen ist vor allem dann gerecht-
fertigt, wenn es sich um deren erste Aktivität auf europäischer Ebe-
ne handelt oder kleine oder lokale Gruppen beteilig t sind, die über 
keine Erfahrung auf europäischer Ebene verfügen  
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·  Unterstützung von Jugendinitiativen 

o Projekte, bei denen junge Menschen aktiv und direkt  an von ihnen 
selbst konzipierten Aktivitäten teilnehmen und dere n Hauptakteure 
sie sind, um so ihre Eigeninitiative, ihren Unterne hmungsgeist und ihre 
Kreativität zu entwickeln.  

o Die Maßnahme ermöglicht die Unterstützung von Grupp enprojek-
ten, die auf lokaler, regionaler oder nationaler Eb ene konzipiert 
wurden, sowie die Vernetzung vergleichbarer Projekt e in verschie-
denen Ländern. 

o Benachteiligte junge Menschen genießen besondere Au fmerksam-
keit. 

·  Projekte der partizipativen Demokratie 

o Konsultationen junger Menschen über ihre Bedürfniss e und Wün-
sche, um neue Konzepte für ihre aktive Teilnahme an  einem demo-
kratischen Europa zu entwickeln.   

 

Europäischer Freiwilligendienst 

·  Die Freiwilligen nehmen in einem anderen Land als d em ihres Wohnsitzes an 
einer gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten und nicht bezahlten Tätig-
keit teil. Der Dienst hat eine Dauer von mindestens  zwei Monaten bis zu 
höchstens zwölf Monaten.  

 

Jugend in der Welt: 

·  Zusammenarbeit mit Ländern der europäischen Nachbar schaftspolitik 

o multilateraler Jugendaustausch (auch bilaterale Maß nahmen nicht 
ausgeschlossen), der mehreren Gruppen junger Mensch en aus der 
EU und den Nachbarländern ermöglicht, ein gemeinsam es Pro-
gramm von Aktivitäten zu verwirklichen.  

·  Zusammenarbeit mit anderen Ländern 

o Austausch der in der Jugendarbeit und in Jugendorga nisationen Tä-
tigen und ihre Ausbildung sowie der Aufbau von Part nerschaften 
und Netzen von Jugendorganisationen.  

o Thematische, multilaterale und bilaterale Jugendaus tauschmaß-
nahmen. 

o Aktivitäten, die potenzielle Multiplikatorwirkung z eigen, werden un-
terstützt. 

 

Unterstützungssysteme für junge Menschen:  

·  Förderung der auf europäischer Ebene im Jugendberei ch tätigen Einrich-
tungen. Einer Einrichtung kann ein Betriebskostenzu schuss gewährt werden, 
wenn sie die folgenden Anforderungen erfüllt: 

o Es handelt sich um eine seit mindestens einem Jahr rechtmäßig be-
stehende Einrichtung; 

o es handelt sich um eine gemeinnützige Einrichtung; 

o die Einrichtung hat ihren Sitz in einem der am Prog ramm teilneh-
menden Länder; 

o sie ist — entweder eigenständig oder in Form eines Zusammen-
schlusses mit anderen Vereinigungen — auf der europ äischen Ebe-
ne tätig;  
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o ihre Struktur und ihre Aktivitäten sind so konzipie rt, dass sie sich auf 
mindestens acht der am Programm teilnehmenden Lände r erstre-
cken;  

o ihre Aktivitäten stehen mit den Grundsätzen der Jug endpolitik der 
Gemeinschaft im Einklang;  

o es kann sich um eine Einrichtung handeln, die ihre Aktivitäten aus-
schließlich auf Jugendliche ausrichtet, oder um ein e Einrichtung mit 
breiterem Aktivitätsspektrum; 

o die Jugendlichen müssen in die Gestaltung/Organisat ion der auf sie 
ausgerichteten Aktivitäten einbezogen werden. 

·  Vor allem die folgenden Tätigkeiten der Jugendorgan isationen können zur 
Stärkung und Wirksamkeit der Gemeinschaftsmaßnahmen  beitragen: 

o Vertretung der Ansichten und Interessen junger Mens chen; 

o Jugendaustausch und Freiwilligendienste; 

o Maßnahmen des nichtformalen und informellen Lernens  und Ju-
gendtätigkeitsprogramme; 

o Förderung des interkulturellen Lernens und der inte rkulturellen Ver-
ständigung; 

o Diskussionen über europäische Themen, die Politik d er EU oder die 
Jugendpolitik; 

o Verbreitung von Informationen über die Gemeinschaft saktionen; 

o Maßnahmen zur Förderung der Teilnahme und der Eigen initiative 
junger Menschen. 

·  Unterstützung des Europäischen Jugendforums 

·  Ausbildung und Vernetzung der in der Jugendarbeit u nd in Jugendorgani-
sationen Tätigen 

o Ausbildung der in der Jugendarbeit und in Jugendorg anisationen 
Tätigen, insbesondere Projektverantwortlichen, Juge ndberatern und 
pädagogischen Projektmitarbeitern, 

o Besonders Aktivitäten, die die Beteiligung von bena chteiligten jun-
gen Menschen fördern. 

·  Projekte zur Förderung der Innovation und der Quali tät  

·  Informationsaktivitäten für junge Menschen in der J ugendarbeit und in Ju-
gendorganisationen Tätige 

o Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für junge  Menschen 
durch die Verbesserung des Zugangs zu wichtigen Inf ormations- und 
Kommunikationsdiensten, um die Beteiligung junger M enschen am 
öffentlichen Leben auszuweiten und die Verwirklichu ng ihres Poten-
zials als aktive, verantwortungsvolle Bürger zu erl eichtern.  

·  Partnerschaften 

o Finanzierung von Partnerschaften mit regionalen ode r lokalen Ein-
richtungen, um langfristige Projekte zu entwickeln,  die verschiedene 
Programmmaßnahmen kombinieren.  

·  Unterstützung der Programmstrukturen der Nationalen  Agenturen und mit 
der Agentur zusammenhängenden Einrichtungen, die au f nationaler Ebene 
Durchführungsaufgaben wahrnehmen. 

·  Valorisierung: Die Kommission kann Seminare, Kolloq uien oder Sitzungen or-
ganisieren, die die Durchführung des Programms erle ichtern, und geeigne-
te Informations-, Veröffentlichungs- und Verbreitun gsmaßnahmen sowie 
Programmüberwachungs- und Bewertungsmaßnahmen durch führen.  
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Unterstützung der europäischen Zusammenarbeit im Ju gendbereich  

·  Begegnungen junger Menschen mit den für die Jugendp olitik Verantwortli-
chen 

·  Unterstützung von Aktivitäten zur Verbesserung des Verständnisses und der 
Kenntnisse im Jugendbereich sowie von Projekten zur  Vervollständigung 
und Aktualisierung dieser Kenntnisse und die Vernet zung der verschiedenen 
Akteure sowie die Entwicklung von Methoden für die Analyse und den Ver-
gleich von Studienergebnissen und die entsprechende  Qualitätssicherung.  

·  Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen 

Antragsberechtigte 

·  junge Menschen zwischen 13 und 30 Jahren,  

·  Jugendgruppen  

·  sozialpädagogische Betreuer, Jugendorganisationen u nd sonstige im Ju-
gendbereich tätige Partner. 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200 6:327:0030:0044:DE:PDF 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/gra nts_en.html  
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm   

Kontakte: 

Österreich: 
Interkulturelles Zentrum  
Bacherplatz 10  
1050 Wien  

Tel: +43 1 586 75 44  
Fax: +43 1 586 75 44-9  
http://www.iz.or.at/start.asp?b=499 
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Kultur & Medien 

Kultur 

Das Programm soll zur Förderung eines den Europäern  gemeinsamen Kulturraums 
beitragen und damit die Entstehung einer Unionsbürg erschaft begünstigen. Um 
diese Ziel zu erreichen, soll die kulturelle Zusamm enarbeit zwischen Kulturschaf-
fenden, Kulturakteuren und kulturellen Einrichtunge n der teilnehmenden Länder 
ausgebaut werden. 

 

Projekte mit Umweltbezug sind ebenfalls möglich. 

Ziele 

·  Unterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität v on Kulturakteuren; 

·  Unterstützung der grenzüberschreitenden Verbreitung  von kulturellen und 
künstlerischen Werken und Erzeugnissen; 

·  Förderung des interkulturellen Dialogs. 

Maßnahmen 

Aktionsbereich 1: Unterstützung kultureller Projekt e: 

·  Mehrjährige Kooperationsprojekte für kulturelle Zus ammenarbeit, um die 
besondere Qualität und die Sachkenntnis der Kultura kteure in ganz Europa 
zusammenzuführen. Besonders in der Anfangs- und Auf bauphase bzw. in 
der Phase der geografischen Ausdehnung. Jedes Koope rationsprojekt um-
fasst mindestens sechs Akteure aus sechs verschiede nen Teilnehmerländern 
des Programms. Die Aktivitäten müssen sich auf mind estens zwei der spezifi-
schen Ziele abstellen. Die Kooperationsprojekte wer den anhand von Auf-
forderungen zur Einreichung von Vorschlägen unter B eachtung der Haus-
haltsordnung ausgewählt  

·  kulturelle Kooperationsprojekte — bereichsspezifisc her oder bereichsüber-
greifender Art — zwischen europäischen Akteuren. Hi erbei werden Kreativi-
tät und Innovation ein vorrangiger Platz eingeräumt . Jedes Projekt wird im 
Rahmen einer Partnerschaft konzipiert und durchgefü hrt, der mindestens 
drei Kulturakteure aus drei verschiedenen Teilnehme rländern angehören. 
Die Projekte werden anhand von Aufforderungen zur E inreichung von Vor-
schlägen unter Beachtung der Haushaltsordnung ausge wählt.  

·  Sondermaßnahmen: Der spezifische Charakter dieser M aßnahmen besteht 
darin, dass bei den Bürgern Europas auf große Reson anz stoßen und dazu 
beitragen sollten, das Gefühl der Zugehörigkeit zu ein und derselben Ge-
meinschaft stärker ins Bewusstsein zu rücken. Im Ra hmen dieser Sonder-
maßnahmen können auch Preisverleihungen unterstützt  werden, die die 
Künstler und die kulturellen oder künstlerischen We rke und Leistungen wür-
digen, sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt ma chen und dadurch 
Mobilität und Austausch begünstigen. Außerdem könne n in diesem Rah-
men Kooperationsprojekte mit Drittländern und inter nationalen Organisati-
onen unterstützt werden.  
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Aktionsbereich 2: Unterstützung von auf europäische r Ebene tätigen kulturellen 
Einrichtungen  

Betriebskostenzuschuss zur Kofinanzierung der Ausga ben im Zusammen-
hang mit dem fortlaufenden Arbeitsprogramm einer Ei nrichtung, deren Ziele 
im Bereich Kultur von allgemeinem europäischem Inte resse oder Bestandteil 
der Politik der Union in diesem Bereich sind. 

Aktionsbereich 3: Unterstützung für Analysen, für d ie Sammlung und Verbreitung 
von Informationen sowie für Maßnahmen zur Maximieru ng der Wirkungen der 
Projekte im Bereich der kulturellen Zusammenarbeit 

·  Zur Sicherstellung der gezielten, wirksamen Verbrei tung praktischer Informa-
tionen über das Programm vor Ort ist die Unterstütz ung von „Kulturkontakt-
stellen“ vorgesehen. Diese Stellen, die auf nationa ler Ebene tätig sind, wer-
den auf freiwilliger Basis eingerichtet.  

·  Durchführung von Studien und Analysen im Bereich de r europäischen Zu-
sammenarbeit in Kulturfragen und der Fortentwicklun g der europäischen 
Kulturpolitik. 

·  Unterstützung für die Sammlung und Verbreitung von Informationen und für 
Maßnahmen zur Maximierung der Wirkungen der Projekt e im Bereich der 
kulturellen Zusammenarbeit.  

Antragsberechtigte 

Europäische Kulturakteure, insbesondere: 

·  Öffentliche und private kulturelle Einrichtungen, d ie sich für die kulturelle Zu-
sammenarbeit einsetzen; 

·  Künstler; 

·  Kommunen, die auf dem kulturellen Gebiet aktiv sind . 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_378/l_37 820061227de00220031.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/gra nts_en.html  
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm  

Kontakte 

Kulturkontaktstelle in 
Österreich 
Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur 
Concordiaplatz 2  

A-1014 Wien 
Österreich 
http://www.ccp-austria.at  
http://www.bmukk.gv.at/  
Elisabeth Pacher  

Tel.: +43 / 1 / 531 20 76 92  
Fax: +43 / 1 / 531 20 76 99 
E-Mail: 
elisabeth.pacher@bmukk.gv.
at  

 

Cultural Contact Point Austria  

Die Cultural Contact Points wurden gegründet, um al le interessierten Gruppen in den Mitgliedsstaaten 
über Europäische Kulturpolitik und Kulturprogamme z u informieren und Hilfestellung bei Zugang und 
Teilnahme an diesen Programmen zu geben. 

Homepage: http://www.ccp-austria.at/  
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Media 2007  

Das Programm MEDIA 2007 soll die kulturelle Vielfal t Europas und die Stärkung des 
europäischen audiovisuellen Sektors fördern. 

 

Projekte mit Umweltbezug sind ebenfalls möglich. 

Ziele 

·  die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das eur opäische kinematografi-
sche und audiovisuelle Erbe zu wahren und zu stärke n, der Öffentlichkeit 
den Zugang zu diesem Erbe zu gewährleisten und den Dialog zwischen den 
Kulturen zu fördern; 

·  die Verbreitung europäischer audiovisueller Werke u nd die Zahl ihrer Zu-
schauer innerhalb und außerhalb der Europäischen Un ion zu erhöhen, unter 
anderem durch eine intensivierte Zusammenarbeit zwi schen den Akteuren; 

·  die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen audiovisu ellen Branche im 
Rahmen eines offenen, wettbewerbsfähigen und beschä ftigungsfördern-
den europäischen Marktes zu stärken, unter anderem durch die Förderung 
von Verbindungen zwischen Audiovisions-Fachleuten. 

 

Zur Erreichung dieser Ziele unterstützt das Program m: 

·  in der Vorproduktionsphase: den Erwerb und die Vert iefung von Kompeten-
zen im audiovisuellen Bereich sowie die Entwicklung  europäischer audiovi-
sueller Werke,  

·  nach Produktionsabschluss: den Vertrieb und die För derung des Absatzes 
europäischer audiovisueller Werke,  

·  Pilotprojekte, um die Anpassung des Programms an Ma rktentwicklungen zu 
gewährleisten. 

Maßnahmen 

Erwerb und Vertiefung von Kompetenzen im AV-Bereich  

·  die Stärkung der Kompetenzen europäischer Audiovisi ons-Fachleute in den 
Bereichen Entwicklung, Produktion, Vertrieb/Verbrei tung und Verkaufsförde-
rung, um die Qualität und das Potenzial europäische r audiovisueller Werke 
zu erhöhen. Das Programm unterstützt insbesondere M aßnahmen in den 
folgenden Bereichen: 

o bei den Techniken des Drehbuchschreibens, um die Qu alität der eu-
ropäischen audiovisuellen Werke und ihr Verbreitung spotenzial zu 
erhöhen; 

o bei der wirtschaftlichen, finanziellen und kaufmänn ischen Abwick-
lung der Produktion und des Vertriebs audiovisuelle r Werke sowie bei 
den entsprechenden Verkaufsförderungsmaßnahmen mit dem Ziel, 
bereits in der Projektentwicklungsphase eine europä ische Strategie 
zu entwickeln; 

o bei der Einbeziehung digitaler Technologien bei der  Vorprodukti-
onsphase, Postproduktion, dem Vertrieb, der Verwert ung und Archi-
vierung europäischer audiovisueller Programme. 
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o Es werden Maßnahmen getroffen, um zu gewährleisten,  dass Fach-
leute und Ausbilder am Programm teilnehmen; 

·  die Stärkung der europäischen Dimension der audiovi suellen Aus- und Wei-
terbildung durch folgende Maßnahmen:  

o die Förderung der Vernetzung und der Mobilität der europäischen 
Akteure im Fortbildungsbereich, vor allem 

�  der europäischen Filmschulen,  

�  der Aus- und Fortbildungseinrichtungen,  

�  der Partner in der Branche; 

o die Ausbildung der Ausbilder; 

o die Unterstützung für Filmschulen; 

·  Koordinations- und Werbemaßnahmen für Einrichtungen ; 

·  3. Fachleuten aus den der Europäischen Union nach d em 30. April 2004 
beigetretenen Mitgliedstaaten wird die Möglichkeit geboten, mittels Sti-
pendien an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teilzuneh men. 

Entwicklung 

·  Unterstützung der Entwicklung von Produktionsvorhab en, die für den euro-
päischen und internationalen Markt bestimmt sind un d von unabhängigen 
Produktionsunternehmen eingereicht werden; 

·  Unterstützung für die Ausarbeitung von Finanzplänen  für europäische Pro-
duktionsunternehmen und -projekte, insbesondere für  die Finanzierung von 
Koproduktionen. 

Vertrieb und Verbreitung 

·  die Stärkung des europäischen Vertriebs, indem die Vertriebsfirmen ange-
regt werden, in die Koproduktion und den Erwerb aus ländischer europäi-
scher Filme sowie in die entsprechenden Verkaufsför derungsmaßnahmen 
zu investieren und koordinierte Vermarktungsstrateg ien zu verfolgen; 

·  die Verbesserung der Verbreitung ausländischer euro päischer Filme auf 
dem europäischen und internationalen Markt durch An reizmaßnahmen für 
ihren Export, ihren Vertrieb auf allen Bildträgerfo rmaten und ihre Vorführung 
in Kinos;  

·  die Förderung der transnationalen Verbreitung von e uropäischen audiovi-
suellen Werken, die von unabhängigen Produktionsunt ernehmen hergestellt 
wurden, indem die Kooperation zwischen Sendeanstalt en einerseits und 
unabhängigen Produzenten und Vertriebsfirmen andere rseits unterstützt 
wird; 

·  die Förderung der Digitalisierung der europäischen audiovisuellen Werke 
und der Entwicklung eines wettbewerbsorientierten D igitalmarkts; 

·  die Kinos zu ermutigen, die Möglichkeiten des digit alen Vertriebs zu nutzen. 

Verkaufsförderung 

·  die Verbesserung der Verbreitung europäischer audio visueller Werke durch 
die Sicherstellung eines Zugangs zu europäischen un d internationalen 
Fachmärkten für den europäischen audiovisuellen Sek tor; 

·  die Verbesserung des Zugangs zu europäischen audiov isuellen Werken für 
das europäische und internationale Publikum; 

·  die Unterstützung gemeinsamer Aktionen nationaler E inrichtungen zur För-
derung von Filmen und audiovisuellen Programmen; 
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·  die Unterstützung von Verkaufsförderungsaktionen fü r das europäische ki-
nematografische und audiovisuelle Erbe und verbesse rter Zugang zu die-
sem Erbe sowohl für das europäische als auch für da s internationale Publi-
kum.  

Förderprioritäten 

·  die Förderung des kreativen Schaffens im audiovisue llen Sektor sowie des 
Wissens über das europäische kinematografische und audiovisuelle Erbe 
und die Verbreitung dieses Erbes; 

·  die Stärkung der Struktur des europäischen audiovis uellen Sektors, insbe-
sondere der KMU; 

·  der Abbau des Ungleichgewichtes auf dem europäische n audiovisuellen 
Markt zwischen den Ländern mit großer Produktionska pazität und Ländern 
oder Regionen mit geringer Produktionskapazität im audiovisuellen Sektor 
und/oder mit geringer geografischer Ausdehnung und kleinem Sprachge-
biet; 

·  die Beobachtung und Unterstützung der Marktentwickl ungen mit Blick auf 
die Digitalisierung, einschließlich der Förderung a ttraktiver digitaler Kataloge 
europäischer Filme auf digitalen Plattformen. 

Antragsberechtigte 

Akteure im Bereich des europäischen audiovisuellen Sektors, z.B.  

·  Europäische Fachleute im audiovisuellen Sektor (Dre hbuchautorInnen etc.); 

·  Fortbildungsakteure wie europäische Filmschulen, Au s- und Fortbildungsein-
richtungen; 

·  Produktionsunternehmen der audiovisuellen Branche, Produzentin-
nen/Produzenten, Vertriebsfirmen, Filmverleihfirmen , Sendeanstalten, Kino-
betreiber. 

Antragsfristen 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/gra nts_en.html  

http://ec.europa.eu/information_society/media/index _en.htm   

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200 6:327:0012:0029:DE:PDF 

 

Kontakt: 

 
EAC Executive Agency 
MEDIA Programme 
Office: Bour 3/30 
Avenue du Bourget 1 
B-1049 Brüssel 
Belgium 
Tel.: +32-2-298 50 17  
Fax: +32-2-299 22 90  

 
Kontakt Media 2007 für 
Deutschland: 
 
Kontakt Media 2007 für 
Österreich: 
MEDIA Desk Austria 
www.mediadesk.at  

Ms. Gerlinde Seitner  
Osterreichisches Filminstitut 
6, Stiftgasse 
A-1070 WIEN 
Tel.: 43 1 526 97 30406  
Fax: 43 1 526 97 30460 
info@mediadesk.at
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Europa für Bürgerinnen und Bürger 

Das Programm soll der Förderung einer aktiven europ äischen Bürgerschaft dienen 
und die EU den Bürgern näher bringen. Die Bürger au s verschiedenen europäi-
schen Ländern und ihre Beteiligung an dem Aufbau Eu ropas sollen dabei im Vor-
dergrund stehen. Das Förderprogramm soll so dazu be itragen, dass bei den Bür-
gern ein gegenseitiges Verständnis und ein Bewussts ein für eine gemeinsame eu-
ropäische Identität entstehen. 

 

Projekte mit Umweltbezug sind ebenfalls möglich. 

Ziele 

·  Bürgern die Möglichkeit zur Interaktion und zur Par tizipation geben; 

·  ein Verständnis für eine europäische Identität entw ickeln; 

·  bei EU-Bürgern ein Verständnis für die gemeinsame V erantwortung fördern; 

·  Toleranz und Verständnis der europäischen Bürger fü reinander vergrößern; 

Maßnahmen 

Aktion 1: „Aktive Bürger für Europa“  

·  Städtepartnerschaften: Aktivitäten, die den direkte n Austausch zwischen 
europäischen Bürgern — durch ihre Teilnahme an städ tepartnerschaftli-
chen Aktivitäten — zum Inhalt haben. Dies können pu nktuelle Aktivitäten 
oder Pilotprojekte, aber auch strukturierte mehrjäh rige Vereinbarungen zwi-
schen mehreren Partnern sein — von Bürgerbegegnunge n bis zu spezifi-
schen Konferenzen oder Seminaren zu Themen von geme insamem Interes-
se — sowie entsprechende Veröffentlichungen umfasse n, die im Rahmen 
von Städtepartnerschaften organisiert werden. 

·  Bürgerprojekte und flankierende Maßnahmen: transnat ionale und sekto-
renübergreifende Projekte mit direkter Bürgerbeteil igung. Vorrang erhalten 
Projekte zur Förderung der  Beteiligung auf lokaler  Ebene. Der Einsatz neuer 
Technologien wird unterstützt. Zur Verbesserung von  Städtepartnerschaften 
und Bürgerprojekten ist auch die Entwicklung flanki erender Maßnahmen er-
forderlich, um bewährte Praktiken auszutauschen, di e Erfahrungen der Ak-
teure auf lokaler und regionaler Ebene, einschließl ich staatlicher Stellen, zu 
bündeln und neue Fähigkeiten (z. B. durch Schulunge n) zu entwickeln. 

Aktion 2: „Aktive Zivilgesellschaft in Europa“ 

·  Strukturförderung für Forschungseinrichtungen, die sich mit europäischen öf-
fentlichen Politiken beschäftigen (Think-Tanks). Ei n wichtiger Aspekt in die-
sem Bereich ist die Stärkung transeuropäischer Netz werke.  

·  Strukturförderung für zivilgesellschaftliche Organi sationen auf europäischer 
Ebene. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Stärkung transeuropäischer Netz-
werke und europäischer Verbände.  

·  Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellsch aft deren Aktivitäten ei-
ne europäische Dimension erhalten. Ein längerfristi ger Ansatz gewährleistet 
eine nachhaltigere Wirkung, ermöglicht Synergien un d den Aufbau von 
Netzwerken. 

Aktion 3: „Gemeinsam für Europa“  
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·  Veranstaltungen mit großer Öffentlichkeitswirkung. Solche Veranstaltungen 
können das Gedenken an historische Ereignisse sein,  das Feiern europäi-
scher Errungenschaften, künstlerische Veranstaltung en, die Sensibilisierung 
für bestimmte Themen, europaweite Konferenzen und d ie Verleihung von 
Preisen für besondere Leistungen. Der Einsatz neuer  Technologien wird un-
terstützt. 

 

Aktion 4: „Aktive europäische Erinnerung“ 

·  Maßnahmen zur Erhaltung der wichtigsten mit Massend eportationen in 
Verbindung stehenden Stätten und Mahnmalen, der frü heren Konzentrati-
onslager und anderer großer nationalsozialistischer  Stätten der Massenver-
nichtung und des Leidens sowie der Archive, in dene n diese Ereignisse do-
kumentiert sind, und zur Wahrung des Gedenkens an d ie Opfer sowie an 
diejenigen, die unter extremen Bedingungen Menschen  vor dem Holocaust 
gerettet haben. 

·  Maßnahmen zum Gedenken an die Opfer der mit dem Sta linismus verbun-
denen Massenvernichtungen und Massendeportationen s owie zur Erhal-
tung der Gedenkstätten und Archive, die diese Ereig nisse dokumentieren. 

Antragsberechtigte 

Das Programm steht allen offen, die die aktive euro päische Bürgerschaft fördern, 
insbesondere: 

·  Lokalen Behörden und Gemeinschaften,  

·  Forschungseinrichtungen, die sich mit europäischen öffentlichen Politiken 
beschäftigen (Think-Tanks),  

·  Bürgergruppen und anderen zivilgesellschaftlichen O rganisationen, wie z. B. 
Nichtregierungsorganisationen, Plattformen, Netzwer ken, Vereinigungen 
und Verbänden, Gewerkschaften usw.  

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_378/l_37 820061227de00320040.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/gra nts_en.html  
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm   

Kontakt: 

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executiv e Agency 
Unit P7 – Citizenship BOUR 00/13 
Avenue du Bourget 1  BE-1140 Brussels 
General telephone number: +32 (0)2.299.11.11 
Hot Line Town Twinning: +32 (0)2.295.26.85 (Between  09:30 — 12:30 
from Tuesday to Thursday)  
Fax: +32 (0) 2.296.23.89 
E-mail: eacea-p7@ec.europa.eu  
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Umwelt, Gesundheit 
& Verbraucherschutz  

 
Life Plus 
 
Aktionsprogramm für Gesundheit  
 
Aktionsprogramm im Bereich 
Verbraucherpolitik 
 
Finanzierungsinstrument für den 
Katastrophenschutz 
 
Marco Polo- Programm 
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Umwelt, Gesundheit & Verbraucherschutz 

Life Plus  

Das allgemeine Ziel von LIFE+ ist es, die Umsetzung , Aktualisierung und Weiterent-
wicklung der Umweltpolitik und des Umweltrechts der  Gemeinschaft, einschließ-
lich der Einbeziehung der Umweltbelange in andere P olitikbereiche, zu fördern 
und somit zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutr agen. Mit LIFE+ werden insbe-
sondere die Umsetzung des 6. UAP, einschließlich de r thematischen Strategien, 
unterstützt sowie Maßnahmen und Projekte mit einem europäischen Mehrwert in 
den Mitgliedstaaten finanziert. 

Hauptziele 

·  Schutz, Erhaltung, Wiederherstellung, Überwachung u nd Erleichterung der 
Funktionsweise von natürlichen Systemen, natürliche n Lebensräumen und 
wild lebenden Pflanzen und Tieren, mit dem Ziel, de n Verlust an biologischer 
Vielfalt, einschließlich der Vielfalt genetischer R essourcen, innerhalb der Eu-
ropäischen Union bis 2010 zu stoppen 

·  Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration auf ei nem Niveau, das eine 
globale Erderwärmung von mehr als 2 °C verhindert 

·  Beitrag zur Verbesserung der Wasserqualität durch d ie Entwicklung kosten-
effizienter Maßnahmen, um im Hinblick auf die Entwi cklung des ersten Be-
wirtschaftungsplans für die Einzugsgebiete bis 2009  einen guten ökologi-
schen Zustand zu erzielen 

·  Erzielung einer Luftqualität, die nicht zu signifik anten negativen Auswirkun-
gen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt u nd deren Gefähr-
dung führt 

·  Schutz und Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung des Bodens durch 
die Erhaltung der Funktionen des Bodens, die Vermei dung von Gefahren für 
die Böden und durch die Eindämmung von deren Folgen  sowie durch die 
Wiederherstellung von geschädigten Böden 

·  Beitrag zur Verbesserung der Umweltbilanz europäisc her städtischer Gebie-
te 

·  Beitrag zur Entwicklung und Durchführung von Konzep ten zum Umweltlärm 

·  Verbesserung des Schutzes der Umwelt und der Gesund heit vor Risiken 
durch Chemikalien bis 2020 durch die 

·  Umsetzung des Chemikalienrechts und der Thematische n Strategie zur 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden 

·  Entwicklung der Informationsbasis für die Umwelt- u nd Gesundheitspolitik 
(Europäischer Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 200 4-2010) 

·  Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, die der Ge währleistung der 
nachhaltigen Verwaltung und Nutzung von natürlichen  Ressourcen und Ab-
fall dienen, sowie Verbesserung der Umweltverträgli chkeit von Produkten, 
der nachhaltigen Produktion und Verbrauchsmuster, d er Vermeidung, der 
Verwertung und des Recycling von Abfall 

·  Beitrag zur effizienten Umsetzung der Thematischen Strategie zur Vermei-
dung und Recycling des Abfalls 
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 ·  Bereitstellung einer präzisen und umfassenden Basis  für politikrelevante In-
formationen über die Wälder in Bezug auf Klimawande l (Einfluss auf das 
Ökosystem Wald, Minderung, Substitutionseffekte), b iologische Vielfalt 
(grundlegende Informationen und geschützte Waldgebi ete), Waldbrände, 
den Waldzustand und die Schutzfunktion des Waldes ( Wasser, Boden und 
Infrastruktur) insbesondere durch ein EU-Koordinati onsnetzwerk und Beitrag 
zum Waldbrandschutz 

·  Beitrag zur Entwicklung und Darstellung politischer  innovativer Konzepte, 
Technologien, Methoden und Instrumente, um die Durc hführung des Akti-
onsplans für Umwelttechnologie (ETAP) zu unterstütz en 

·  Förderung der effizienten Durchführung und Durchset zung des Umwelt-
rechts der Gemeinschaft und Verbesserung der Wissen sbasis für Umweltpoli-
tik 

·  Gewährleistung effizienterer und kohärenterer Polit iken 

·  Verbesserung der Umweltleistung von KMU 

·  Bereitstellung der Instrumente zur Fortentwicklung der Umweltpolitik und des 
Umweltrechts 

·  Gewährleistung einer angemessenen Überwachung der P rojekte durch die 
Kommission 

·  Verwirklichung einer besseren Verwaltungspraxis im Umweltbereich ein-
schließlich einer stärkeren Sensibilisierung für Um weltfragen und der Beteili-
gung von europäischen Bürgern an Umweltentscheidung en 

·  Förderung der NRO, die hauptsächlich im Bereich des  Umweltschutzes auf 
europäischer Ebene tätig sind 

·  Gewährleistung eines regelmäßigen und effizienten I nformationsflusses, um 
die Basis für politische Entscheidungen im Umweltbe reich herzustellen und 
den Bürgern Informationen über den Zustand der Umwe lt und diesbezügli-
cher Entwicklungen zugänglich zu machen. 

Spezifische Ziele  

LIFE+ ist in drei Teilbereiche untergliedert: 

·  LIFE+ „Natur und biologische Vielfalt“, 

·  LIFE+ „Umweltpolitik und Verwaltungspraxis“, 

·  LIFE+ „Information und Kommunikation“. 

 

LIFE+ „Natur und biologische Vielfalt“ hat folgende  
Einzelziele: 

·  Beitrag zur Durchführung der Gemeinschaftspolitik u nd des Gemeinschafts-
rechts für den Bereich Natur und biologische Vielfa lt auch auf lokaler und 
regionaler Ebene und Unterstützung der Weiterentwic klung und der prakti-
schen Anwendung des Natura-2000-Netzes, auch in Bez ug auf Lebensräu-
me und Arten in Küsten- und Meeresgebieten; 

·  Beitrag zur Konsolidierung der Wissensbasis für Ent wicklung, Bewertung, Ü-
berwachung und Evaluierung der Gemeinschaftspolitik  und des Gemein-
schaftsrechts im Bereich Natur und biologische Viel falt; 

·  Unterstützung der Entwicklung und der Umsetzung von  politischen Konzep-
ten und Instrumenten zur Überwachung und Bewertung im Bereich Natur 
und biologische Vielfalt sowie der Faktoren, Belast ungen und Reaktionen, 
die Auswirkungen auf die Natur und die biologische Vielfalt haben, insbe-
sondere im Hinblick auf das Erreichen des Ziels, de n Verlust an biologischer 
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Vielfalt in der Gemeinschaft bis 2010 zu stoppen, u nd im Hinblick auf die 
Bedrohung der Natur und der biologischen Vielfalt d urch Klimaänderungen; 

·  Förderung einer besseren Verwaltungspraxis im Umwel tbereich durch eine 
stärkere Einbeziehung der Interessengruppen, darunt er auch die NRO, in 
die Konsultationen zu Politik und Recht im Bereich Natur und biologische 
Vielfalt und in ihre Durchführung. 

 

LIFE+ „Umweltpolitik und Verwaltungspraxis“ hat in Bezug 
auf die Ziele des 6. UAP, einschließlich der Priori tätsbereiche 
Klimaänderung, Umwelt und Gesundheit und Lebensqual ität 
sowie natürliche Ressourcen und Abfälle, folgende E inzelziele: 

·  Beitrag zur Entwicklung und Demonstration politisch er innovativer Konzepte, 
Technologien, Methoden und Instrumente; 

·  Beitrag zur Konsolidierung der Wissensbasis für Ent wicklung, Bewertung, Ü-
berwachung und Evaluierung der Umweltpolitik und de s Umweltrechts; 

·  Unterstützung der Entwicklung und der Umsetzung von  Konzepten für die 
Überwachung und Bewertung des Zustands der Umwelt s owie der Faktoren, 
Belastungen und Reaktionen, die Auswirkungen auf di e Umwelt haben; 

·  Erleichterung der Umsetzung der Umweltpolitik der G emeinschaft mit be-
sonderem Nachdruck auf der Umsetzung auf lokaler un d regionaler Ebene; 

·  Förderung einer besseren Verwaltungspraxis im Umwel tbereich durch eine 
stärkere Einbeziehung der Interessengruppen, darunt er auch die NRO, in 
die Konsultationen zur Politik und in ihre Durchfüh rung. 

 

LIFE+ „Information und Kommunikation“ hat folgende 
Einzelziele: 

·  Verbreitung von Informationen und Sensibilisierung für Umweltfragen, ein-
schließlich Waldbrandschutz; 

·  Förderung von Begleitmaßnahmen, wie etwa Informatio nen, Kommunikati-
onsmaßnahmen und -kampagnen, Konferenzen und Ausbil dungsmaßnah-
men, einschließlich Ausbildung zum Waldbrandschutz.  

Maßnahmen 

·  operative Tätigkeiten von NRO, die hauptsächlich fü r den Schutz und die 
Verbesserung der Umwelt auf europäischer Ebene arbe iten und an der 
Entwicklung und Umsetzung der Politik und der Recht svorschriften der Ge-
meinschaft beteiligt sind; 

·  der Aufbau und die Erhaltung von Netzwerken und Dat enbanken sowie die 
Entwicklung und die Wartung von Computersystemen in  unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Durchführung der Umweltpolitik u nd des Umwelt-
rechts der Gemeinschaft, insbesondere wenn diese de n Zugang der Öffent-
lichkeit zu Umweltinformationen verbessern; 

·  Studien, Erhebungen, Entwicklung von Modellen und S zenarien; 

·  Überwachung, einschließlich der Überwachung von Wäl dern; 

·  Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten; 

·  Ausbildung, Workshops und Sitzungen, einschließlich  Ausbildung der an Ini-
tiativen zum Waldbrandschutz beteiligten Personen; 

·  Vernetzung und Plattformen für vorbildliche Praxis;  
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·  Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, einschli eßlich Sensibilisie-
rungskampagnen und insbesondere Kampagnen zur Sensi bilisierung der Öf-
fentlichkeit bezüglich Waldbrandschutz; 

·  Demonstration innovativer politischer Konzepte, Tec hnologien, Methoden 
und Instrumente; und 

·  speziell für den Teilbereich „Natur und biologische  Vielfalt“: 

o Landschaftspflege und Arten-Management sowie Landsc haftspla-
nung, einschließlich der Verbesserung der ökologisc hen Kohärenz 
der Natura-2000-Netze; 

o Überwachung des Erhaltungsstands einschließlich der  Einführung 
von Verfahren und Strukturen für diese Überwachung;  

o Ausarbeitung und Umsetzung von Aktionsplänen zur Er haltung von 
Arten und Lebensräumen; 

o Erweiterung des Natura-2000-Netzes auf Meeresgebiet e; 

o Landerwerb, sofern 

�  der Erwerb zur Erhaltung oder Wiederherstellung der  Unver-
sehrtheit eines Natura-2000-Gebiets beiträgt; 

�  der Landerwerb die einzige oder effektivste Möglich keit ist, 
das gewünschte Erhaltungsergebnis zu erzielen; 

�  der Landerwerb langfristig Verwendungszwecken vorbe hal-
ten ist, die mit den in Artikel 4 Absatz 2 festgele gten Zielen 
vereinbar sind; 

�  die betreffenden Mitgliedstaaten mittels Übertragun g oder 
anderweitig gewährleisten, dass diese Grundstücke l angfris-
tig Naturschutzzwecken vorbehalten bleiben. 

Prioritäre Maßnahmenbereiche 

Natur und biologische Vielfalt: 

·  Beitrag zur Durchführung der Gemeinschaftspolitik u nd des Gemeinschafts-
rechts für den Bereich Natur und biologische Vielfa lt und Förderung ihrer In-
tegration in andere Politikbereiche; 

·  Unterstützung der Weiterentwicklung und der praktis chen Anwendung des 
Natura-2000-Netzes, auch in Bezug auf Lebensräume u nd Arten in Küsten- 
und Meeresgebieten; 

·  Unterstützung der Entwicklung und der Umsetzung von  politischen Konzep-
ten und Instrumenten zur Überwachung und Bewertung im Bereich Natur 
und biologische Vielfalt sowie der Faktoren, Belast ungen und Reaktionen, 
die Auswirkungen auf die Natur und die biologische Vielfalt haben, insbe-
sondere im Hinblick auf das Erreichen des Ziels, de n Verlust an biologischer 
Vielfalt in der Gemeinschaft bis 2010 zu stoppen; 

·  Verbesserung des Wissens über die Auswirkungen gent echnisch veränderter 
Organismen auf die Ökosysteme und die biologische V ielfalt: Methoden zur 
Risikobewertung. 

 

Umweltpolitik und Verwaltungspraxis: 

·  Gewährleistung der Umsetzung der Verpflichtungen de r Europäischen Uni-
on gemäß dem Kyoto-Protokoll des Rahmenübereinkomme ns der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen und Entwicklung einer  Strategie für den 
Zeitraum nach 2012 und eines Durchführungsprogramms ; 
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·  Gewährleistung der Anpassung von Wirtschaft und Ges ellschaft, Natur und 
biologischer Vielfalt, Wasserressourcen und menschl icher Gesundheit inner-
halb der Europäischen Union an die nachteiligen Aus wirkungen des Klima-
wandels (an einen potenziellen Temperaturanstieg vo n 2 °C aufgrund der 
gestiegenen Treibhausgaskonzentrationen) und Abschw ächung dieser 
Auswirkungen; 

·  Gewährleistung der Einführung und Nutzung marktbasi erter Instrumente, in-
sbesondere des Handels mit Treibhausgasemissionen, um eine kosteneffi-
ziente Reduzierung der Emissionen in einem zeitlich en Rahmen nach 2012 zu 
erzielen. 

·  Austausch von politikrelevanten Informationen und b ewährten Verfahren; 

·  Verstärkung der wissenschaftspolitischen Integratio n und des Transfers von 
Ergebnissen zur Unterstützung der Mitgliedstaaten b ei der Ausarbeitung der 
Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 

·  Beitrag zur effizienten Umsetzung der Thematischen Strategie für den Schutz 
und die Erhaltung der Meeresumwelt; 

·  hydromorphologische Merkmale, wie die Wiederherstel lung von Über-
schwemmungsgebieten und andere Maßnahmen zur Unters tützung einer 
Richtlinie über die Bewertung und das Management vo n Hochwasserrisiken. 

·  Umsetzung der Thematischen Strategie zur Luftreinha ltung. 

·  Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodens chutz; 

·  Gewährleistung des Schutzes und der Wiederherstellu ng der Bodenvielfalt. 

·  Beitrag zur besseren Durchführung der bestehenden U mweltpolitik und des 
bestehenden Umweltrechts der Gemeinschaft auf lokal er Ebene durch die 
Unterstützung und Ermutigung lokaler Behörden, bei der Städtepolitik nach 
einem stärker integrierten Konzept vorzugehen, eins chließlich der Verkehrs- 
und Energiesektoren. 

·  Verhinderung und Reduzierung der schädlichen Auswir kungen der Belas-
tung durch Umweltlärm. 

·  Austausch von politikrelevanten Informationen und b ewährten Verfahren; 

·  Verstärkung der wissenschaftspolitischen Integratio n und des Transfers von 
Ergebnissen, um einen soliden technischen Hintergru nd zur Unterstützung 
von REACH zu liefern; 

·  Umsetzung der Thematischen Strategie zur nachhaltig en Nutzung von Pesti-
ziden. 

·  biologische Überwachung des Menschen und Datenverkn üpfung im Be-
reich Umwelt und Gesundheit; 

·  Schutz der Ozonschicht zur Reduzierung negativer Au swirkungen auf Ge-
sundheit und Umwelt. 

·  Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Verbrauchs- und Produktionspoli-
tiken, einschließlich der Integrierten Produktpolit ik; 

·  Förderung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ress ourcen mit einem le-
benszyklusbezogenen Ansatz, einschließlich umweltbe zogener, sozialer und 
wirtschaftlicher Aspekte, um die Umweltauswirkungen  von dem Wirt-
schaftswachstum abzukoppeln; 

·  Förderung der Vermeidung, der Verwertung und des Re cycling von Abfall 
mit dem Schwerpunkt auf dem lebenszyklusbezogenen D enken, dem Öko-
design und der Entwicklung der Recyclingmärkte; 

·  Beitrag zur Umsetzung der Gemeinschaftspolitik und des Gemeinschafts-
rechts für den Bereich Abfall 

·  Förderung der Sammlung, Analyse und Verbreitung pol itikrelevanter Infor-
mationen in Bezug auf Wälder und Umweltwechselwirku ngen; 
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·  Förderung der Harmonisierung und Effizienz von Wald überwachungsaktivi-
täten und Datensammlungssystemen und Nutzung von Sy nergien durch die 
Schaffung von Vernetzungen zwischen Überwachungsmec hanismen auf 
regionaler, nationaler und gemeinschaftlicher Ebene  sowie auf globaler 
Ebene; 

·  Ankurbelung von Synergien zwischen spezifischen wal dbezogenen Themen 
sowie Umweltinitiativen und Umweltvorschriften (z.B . Thematische Strategie 
für den Bodenschutz, Natura 2000); 

·  Beitrag zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung, insbe sondere durch die 
Sammlung von Daten betreffend verbesserte paneuropä ische Indikatoren 
für die nachhaltige Waldbewirtschaftung, wie sie vo n der Ministerkonferenz 
zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE) bei einer S itzung auf Experten-
ebene am 7. und 8. Oktober 2002 in Wien, Österreich , angenommen wur-
den; 

·  Aufbau von Kapazitäten auf nationaler und Gemeinsch aftsebene, um eine 
Koordinierung und Lenkung der Waldüberwachung zu er möglichen. 

·  weitere Festlegung und Optimierung der Verwirklichu ng des Aktionsplans für 
Umwelttechnologie durch verbesserte Planung und Koo rdinierung, effizien-
te Überwachung der Fortschritte, zeitgerechte Ident ifizierung und Begren-
zung von Wissenslücken sowie die effiziente Nutzung  von wissenschaftli-
chen, wirtschaftlichen und anderen für die Umsetzun g der Politik relevanten 
Informationen; 

·  Förderung der Identifizierung, Darstellung und Verb reitung innovativer 
Technologien und Praktiken durch Maßnahmen, die die jenigen des Rah-
menprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovatio n ergänzen; 

·  Austausch von Informationen und bewährten Verfahren  zwischen EU-
Akteuren in Bezug auf den internationalen Handel mi t Umwelttechnologien, 
verantwortliche Investitionen in Entwicklungsländer n und die Durchführung 
von Maßnahmen des Weltgipfels für nachhaltige Entwi cklung (World Sum-
mit on Sustainable Development - WSSD) in Bezug auf  Umwelttechnologien. 

·  Verbesserung der Bewertung neuer politischer Maßnah men, insbesondere 
in der Phase ihrer anfänglichen Ausarbeitung oder s päteren Überarbeitung; 

·  Stärkung der Wissensbasis für die Gestaltung und Um setzung von Politik 
durch den Aufbau eines Gemeinsamen Umweltinformatio nssystems (SEIS) 
und Unterstützung der Umsetzung der Initiative zur Globalen Überwachung 
von Umwelt und Sicherheit (GMES); 

·  Verbesserung der Bewertung der Umsetzung und der ex -post-Bewertung; 

·  Identifizierung und schrittweise Beseitigung umwelt schädlicher Subventio-
nen; 

·  Verstärkung der Nutzung marktbasierter Instrumente zur Erzielung verbesser-
ter Politikmischungen; 

·  Bereitstellung von Instrumenten zur Stärkung nachha ltiger Entwicklungspoli-
tiken, insbesondere von Indikatoren; 

·  Umsetzung des Programms zur Unterstützung bei der E inhaltung des Umwelt-
rechts für KMU; 

·  Durchführung von geeigneten Schritten unter Inanspr uchnahme externer 
Hilfe zur Entwicklung und Umsetzung von Umweltpolit ik; 

·  Bereitstellung der Instrumente zur Erhaltung von te chnischer und/oder ad-
ministrativer Hilfe hinsichtlich der Identifizierun g, Vorbereitung, Verwaltung, 
Beobachtung, Prüfung und Überwachung von Projekten,  einschließlich so-
wohl der LIFE III- als auch der LIFE+-Projekte. 
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·  stärkere Einbeziehung der Interessengruppen – einsc hließlich Verbraucher-
gruppen und Nichtregierungsorganisationen – bei der  Entwicklung und 
Durchführung der Umweltpolitik und des Umweltrechts . 

·  Stärkung der Beteiligung der NRO am Prozess des Dia logs hinsichtlich der 
Gestaltung der Umweltpolitik und ihrer Umsetzung. 

·  Stärkung der Beteiligung der NRO am europäischen No rmungsprozess, um 
eine ausgewogene Vertretung der Interessengruppen u nd die systemati-
sche Integration von Umweltaspekten zu gewährleiste n. 

Information und Kommunikation: 

·  Verbreitung von Informationen, Umweltgütezeichen, S ensibilisierung für 
Umweltfragen und Entwicklung besonderer Fähigkeiten  in Umweltfragen, 
einschließlich Waldbrandschutz. 

Antragsberechtigte 

Öffentliche und/oder private Stellen, Akteure und E inrichtungen können Finanzie-
rungsmittel aus LIFE+ erhalten. 

Antragsfristen 

Aktuelle Fristen finden sich auf der Webseite der E uropäischen Kommission, GD 
Umwelt  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifepl us.htm  

Informationen 

Mehr Informationen können dem folgenden Dokument en tnommen werden:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_149/l_14 920070609de00010016.pdf 

Kontakte

 
Österreich 
 
Amt der Tiroler 
Landesregierung 
Abteilung Umweltschutz 
Herr Christian PLÖSSNIG 
Landhaus 
A - 6010 INNSBRUCK 

Fax: +43 1 512 508 34 55 
c.ploessnig@tirol.gv.at 
Web: 
http://www.lifenatur.at 
 
Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft 
Abt. II/3 

Herr Gottfried LAMERS 
Stubenbastei 5 
A – 1010 Wien 
Fax: +43 222 51522-7605 
gottfried.lamers@bmlfuw.gv
.at 
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Aktionsprogramm für Gesundheit  

Ziele 

·  Schutz der Bürger vor Risiken und Gefahren, auf die  der Einzelne keinen Ein-
fluss hat (z. B. Gesundheitsbedrohungen, die die Ge sellschaft insgesamt be-
treffen); 

·  Stärkung der Entscheidungsfähigkeit in Bezug auf di e Gesundheit; 

·  Einbeziehung aller Ziele der Gesundheitspolitik in alle übrigen Bereiche der 
Gemeinschaftspolitik.  

·  Schutz der Bürger vor Gesundheitsbedrohungen; 

·  Förderung von Strategien, die zu einem gesünderen L ebensstil führen; 

·  Beitrag zur Senkung der Inzidenz schwerer Krankheit en; 

·  Beitrag zur Entwicklung effektiverer und effiziente rer Gesundheitssysteme. 

Maßnahmen 

Besserer Gesundheitsschutz der Bürger 

·  Schutz der Bürger vor Gesundheitsbedrohungen 

o Entwicklung von Strategien und Mechanismen für die Prävention 
der, den Informationsaustausch über und die Reaktio n auf Gesund-
heitsbedrohungen durch übertragbare und nicht übert ragbare 
Krankheiten sowie auf Gesundheitsbedrohungen, die v on physikali-
schen, chemischen oder biologischen Quellen ausgehe n, ein-
schließlich deren absichtlicher Freisetzung; Maßnah men zur Gewähr-
leistung einer Zusammenarbeit zwischen den Laborato rien der Mit-
gliedstaaten bei einer qualitativ hochwertigen Labo rdiagnostik, Un-
terstützung der Tätigkeit bestehender Laboratorien,  die gemein-
schaftsrelevante Arbeiten durchführen; Aufbau eines  Netzes ge-
meinschaftlicher Referenzlaboratorien. 

o Unterstützung der Entwicklung neuer Präventions-, I mpf- und Immu-
nisierungskonzepte; Förderung von Partnerschaften, Netzen, Instru-
menten und Meldesystemen für den Immunisierungsstat us und Zwi-
schenfälle. 

o Erarbeitung von Risikomanagementkapazitäten und -ve rfahren; 
Verbesserung der Bereitschaft und Planung für Gesun dheitsnotfälle, 
einschließlich Vorbereitung koordinierter Reaktione n auf Gesund-
heitsnotfälle innerhalb der Europäischen Union und international; 
Entwicklung von Risikokommunikation und Konsultatio nsverfahren zu 
Abwehrmaßnahmen. 

o Förderung der Kooperation und Verbesserung der vorh andenen 
Reaktionskapazitäten und -ressourcen, einschließlic h Schutzausrüs-
tungen, Isolierstationen und mobiler Laboratorien f ür den schnellen 
Einsatz in Notfällen. 

o Entwicklung von Strategien und Verfahren zur Konzip ierung, Verbes-
serung der Spitzenkapazität, Durchführung von Übung en und Tests, 
Bewertung und Überarbeitung von allgemeinen und spe zifischen-
Notfallplänen für das Gesundheitswesen und ihrer In teroperabilität 
zwischen den Mitgliedstaaten. 
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·  Mehr Sicherheit für die Bürger 

o Unterstützung und Ausbau der wissenschaftlichen Beg utachtung 
und Risikobewertung durch bessere Risiko-Früherkenn ung, Analyse 
ihrer potenziellen Auswirkungen, Informationsaustau sch über Gefah-
ren und Exposition, Förderung integrierter und harm onisierter Kon-
zepte. 

o Hilfe bei der Verbesserung der Sicherheit von Organ en, Substanzen 
menschlichen Ursprungs, Blut und Blutderivaten; För derung ihrer Ver-
fügbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Zugänglichkeit f ür medizinische 
Zwecke; dabei ist die Verantwortung der Mitgliedsta aten gemäß Ar-
tikel 152 Absatz 5 des Vertrags zur Gründung der Eu ropäischen Ge-
meinschaft zu wahren. 

o Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Patien tensicher-
heit durch eine hochwertige und sichere Gesundheits versorgung, 
auch im Hinblick auf Antibiotikaresistenz und Krank enhausinfektio-
nen. 

Gesundheitsförderung 

·  Förderung gesünderer Lebensweisen, Verringerung von  Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich 

o Förderung von Initiativen zur Steigerung der Zahl g esunder Lebens-
jahre und zur Förderung des Alterns bei guter Gesun dheit; Unterstüt-
zung von Maßnahmen zur Förderung und Erforschung de r Gesund-
heit und ihrer Auswirkungen auf Produktivität und E rwerbsbeteiligung 
als Beitrag zu den Zielen von Lissabon; Unterstützu ng von Maßnah-
men zur Untersuchung der Auswirkungen anderer Polit iken auf die 
Gesundheit. 

o Unterstützung von Initiativen zur Ermittlung der Ur sachen, Bekämp-
fung und Reduzierung von Ungleichheiten im Gesundhe itswesen in-
nerhalb der Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgli edstaaten, ein-
schließlich der mit geschlechtsspezifischen Untersc hieden zusam-
menhängenden Ungleichheiten, als Beitrag zu Wohlsta nd und Zu-
sammenhalt; Förderung der Investitionen in die Gesu ndheit in Zu-
sammenarbeit mit anderen Politikbereichen und Fonds  der Gemein-
schaft; Verbesserung der Solidarität zwischen den n ationalen Ge-
sundheitssystemen durch Förderung der Zusammenarbei t in Ange-
legenheiten der grenzüberschreitenden Versorgung un d der grenz-
überschreitenden Mobilität von Patienten und Angehö rigen der Ge-
sundheitsberufe. 

·  Förderung einer gesünderen Lebensweise und Senkung der Inzidenz schwe-
rer Krankheiten und Verletzungen durch Angehen der Gesundheitsfaktoren 

o Befassung mit Gesundheitsfaktoren zur Förderung und  Verbesserung 
der körperlichen und geistigen Gesundheit, Schaffun g von guten 
Rahmenbedingungen für eine gesunde Lebensführung un d die Prä-
vention von Krankheiten; Maßnahmen zu Schlüsselfakt oren wie Er-
nährung, körperliche Betätigung und Sexualgesundhei t sowie sucht-
relevanten Faktoren wie Tabak, Alkohol, illegale Dr ogen und Arz-
neimittelmissbrauch, Konzentration auf Schlüsselele mente wie Erzie-
hung und Arbeitsplatz während des gesamten Lebenszy klus. 

o Förderung von Aktionen zur Prävention schwerer Kran kheiten, die im 
Hinblick auf die dadurch bedingte Gesamtbelastung f ür die Ge-
meinschaft von besonderer Bedeutung sind, und von A ktionen in 
Bezug auf seltene Krankheiten, wo mit den Maßnahmen  der Ge-
meinschaft zur Auseinandersetzung mit den diesbezüg lichen Einfluss-
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faktoren gegenüber den nationalen Bemühungen ein we sentlicher 
Zusatznutzen erzielt werden kann. 

o Maßnahmen gegen die Gesundheitsfolgen von umfassend eren 
ökologischen Determinanten, zu denen die Innenrauml uftqualität 
und die Exposition gegenüber giftigen Chemikalien, soweit sie nicht 
Gegenstand anderer Initiativen der Gemeinschaft ist , gehören, und 
von sozioökonomischen Determinanten. 

o Förderung von Maßnahmen zur Reduzierung der Zahl vo n Unfällen 
und Verletzungen. 

Schaffung und Verbreitung von Informationen und Wis sen zu Gesundheitsfragen 

·  Austausch von Wissen und bewährten Verfahren 

o Austausch von Wissen und bewährten Verfahren zu Ges undheitsas-
pekten im Rahmen des Programms. 

o Unterstützung der Zusammenarbeit zur Verbesserung d er Anwen-
dung bewährter Praxis in den Mitgliedstaaten, gegeb enenfalls ein-
schließlich der Unterstützung von europäischen Refe renznetzwerken. 

·  Sammlung, Analyse und Verbreitung von Gesundheitsin formationen 

o Weiterentwicklung eines nachhaltigen Gesundheitsübe rwachungs-
systems für die Sammlung von vergleichbaren Daten u nd Informati-
onen, mit entsprechenden Indikatoren; Vorkehrungen für eine sinn-
volle Koordinierung und Weiterbehandlung von Initia tiven der Ge-
meinschaft zugunsten von Krebsregistern, unter ande rem auf der 
Grundlage von Daten, die bei der Umsetzung der Empf ehlung des 
Rates vom 2. Dezember 2003 zur Krebsfrüherkennung e rfasst wurden; 
Sammlung von Daten über Gesundheitszustand und Gesu ndheits-
politik; Entwicklung des statistischen Teils dieses  Systems unter Beteili-
gung des Statistikprogramms der Gemeinschaft. 

o Erarbeitung von Mechanismen für Analyse und Verbrei tung, ein-
schließlich gemeinschaftlicher Gesundheitsberichte,  des Portals 
„Gesundheit“ und Konferenzen; Bereitstellung von In formationen für 
die Bürger, Interessengruppen und Entscheidungsträg er, Entwicklung 
von Konsultationsmechanismen und Beteiligungsprozes sen; regel-
mäßige Erstellung von Berichten über den Gesundheit szustand in 
der Europäischen Union, auf der Grundlage aller Dat en und Indika-
toren, einschließlich einer qualitativen und quanti tativen Analyse. 

o Anbieten von Analysen und technische Unterstützung für die Ent-
wicklung bzw. Umsetzung politischer Maßnahmen oder Rechtsvor-
schriften im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich  dieses 
Programms. 

Informationen 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/Docume nts/com_2005_0115_de.
pdf  

http://ec.europa.eu/consumers/overview/programme_20 07-2013_de.htm  

Kontakt: 

EUROPEAN COMMISSION  
DG Health and Consumer Protection  
B-1049 BRUSSELS 
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Aktionsprogramm im Bereich Verbraucherpolitik 

Das Gesamtziel des Programms ist es, die Politik de r Mitgliedstaaten zu ergänzen, 
zu unterstützen und zu überprüfen. So soll zum Schu tz der Gesundheit, der Sicher-
heit und der Interessen der Verbraucher sowie zur F örderung ihres Rechts auf In-
formation, Bildung und Selbstorganisation zur Wahru ng ihrer Interessen beigetra-
gen werden. 

Maßnahmen 

Ziel 1: Sicherstellung eines hohen Verbraucherschut zniveaus, insbesondere mittels 
verbesserter Daten sowie einer besseren Konsultatio n und Vertretung der Interes-
sen der Verbraucher. 

·  Erhebung, Austausch und Analyse von Daten und Infor mationen zur Schaf-
fung einer Datengrundlage für die Entwicklung der V erbraucherpolitik und 
für die Einbeziehung der Verbraucherinteressen in a ndere Bereiche der 
Gemeinschaftspolitik, unter anderem mittels  

o Beobachtung und Bewertung von Marktentwicklungen. 

o Entwicklung und Pflege von Datenbanken. 

o Erhebung und Analyse statistischer und sonstiger re levanter Daten. 

·  Erhebung, Austausch und Analyse von Daten und Infor mationen sowie Ent-
wicklung von Evaluierungsinstrumenten, mit deren Hi lfe eine gesicherte Da-
tengrundlage in Bezug auf Sicherheit von Konsumgüte rn und Dienstleistun-
gen (einschließlich Exposition der Verbraucher gege nüber chemischen Stof-
fen, die von Produkten freigesetzt werden), Risiken  und Verletzungen auf-
grund spezifischer Konsumgüter und Dienstleistungen  sowie technische 
Analyse von Warnmeldungen erarbeitet werden kann.  

·  Unterstützung der wissenschaftlichen Beratung und R isikobewertung ein-
schließlich der Aufgaben der unabhängigen wissensch aftlichen Ausschüsse. 

·  Ausarbeitung von Legislativ- und anderen Regulierun gsinitiativen und För-
derung von Initiativen zur Ko- und Selbstregulierun g.  

·  Finanzhilfe zur Deckung der Betriebskosten der euro päischen Verbraucher-
organisationen.  

·  Ausbau der Kapazitäten der Verbraucherorganisatione n vor allem auf Ebe-
ne des Personals durch Schulung sowie Austausch von  bewährten Verfah-
ren und von Fachkenntnissen.  

 
Ziel 2: Sicherstellung der effektiven Anwendung der  Verbraucherschutzvorschrif-
ten, insbesondere durch Zusammenarbeit bei Durchset zung, Information, Bildung 
und Rechtsschutz. 

·  Koordinierung der Überwachung und Durchsetzung sowi e die Zusammen-
arbeit zwischen den zuständigen Behörden zu verbess ern, einschließlich 
durch Entwicklung und Pflege von IT-Instrumenten un d Organisation von 
Seminaren, Konferenzen, Workshops und Tagungen von Beteiligten und 
Fachleuten für die Durchsetzung, Austauschmaßnahmen  und Schulungen 
für die für die Durchsetzung zuständigen Bedienstet en sowie für Angehörige 
des Justizwesens. 

·  Überwachung und Bewertung der Sicherheit von Gütern  (ohne Nahrungs-
mittel) sowie von Dienstleistungen, unter anderem d urch den Ausbau und 
die Erweiterung des Anwendungsbereichs des RAPEX-Wa rnsystems unter 
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Berücksichtigung der Entwicklung des Informationsau stauschs im Rahmen 
der Marktüberwachung sowie durch die Weiterentwickl ung des Netzes für 
die Sicherheit von Konsumgütern gemäß der Richtlini e 2001/95/EG. 

·  Gemeinsame Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen  und sonstige 
Maßnahmen im Rahmen der Zusammenarbeit im Bereich d er Verwaltung 
und der Durchsetzung. 

·  Maßnahmen für die Zusammenarbeit mit Drittländern, die nicht am Pro-
gramm teilnehmen, im Bereich Verwaltung und Durchse tzung.  

·  Juristische und technische Gutachten, einschließlic h Studien, zur Beobach-
tung und Bewertung der Umsetzung, Anwendung und Dur chsetzung von 
Verbraucherrechtsvorschriften. Dies umfasst auch di e Entwicklung und Pfle-
ge öffentlich zugänglicher, benutzerfreundlicher Da tenbanken zur Durch-
setzung des Verbraucherrechts der Gemeinschaft.  

·  Maßnahmen in den Bereichen Information, Beratung un d Rechtsschutz, un-
ter anderem  

o Beobachtung der Funktionsweise alternativer Verfahr en zur Beile-
gung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten und Bewert ung ihrer Aus-
wirkungen. 

o Finanzhilfe für gemeinsame Maßnahmen mit öffentlich en Einrichtun-
gen oder Stellen, die keinen Erwerbszweck verfolgen , gemein-
schaftsweite Netze bilden und die Verbraucher bei d er Wahrneh-
mung ihrer Rechte und beim Zugang zu geeigneten Str eitbeile-
gungsverfahren unterrichten und unterstützen. 

o Verbesserung der Kommunikation mit den Unionsbürger n in Ver-
braucherfragen, z.B. mittels Veröffentlichungen, de r Bereitstellung 
von Informationen im Internet sowie Informationsmaß nahmen.  

·  Maßnahmen für die Verbraucheraufklärung, einschließ lich  

o speziell auf junge Verbraucher, ältere Verbraucher und schutzbe-
dürftige Verbrauchergruppen ausgerichtete Programme  und Ent-
wicklung interaktiver Online-Instrumente zur Verbra ucheraufklärung 

o Finanzhilfen für die Entwicklung integrierter europ äischer Masterstu-
diengänge im Bereich Verbraucherpolitik, einschließ lich Stipendien-
programmen von Studierenden. 

Antragsberechtigte 

·  öffentliche Einrichtungen oder Stellen, die keinen Erwerbszweck verfolgen 
·  Hochschuleinrichtungen, die ihren Sitz in den Mitgl iedstaaten oder in den 

teilnehmenden Drittländern haben. 
·  Studierende und Lehrkräfte, die an den integrierten  europäischen Master-

studiengängen im Bereich Verbraucherschutz teilnehm en, die über das 
Programm entwickelt/finanziert werden.   

·  für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze z uständigen Beamten 
·  europäische Verbraucherorganisationen. 

Informationen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006 /l_404/l_40420061230de00390045.pdf  
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/i ndex_de.htm   
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Finanzierungsinstrument für den Katastrophenschutz 

Hiermit soll die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zum Schutz von Menschen, 
Umwelt und Vermögenswerten, im Falle von Naturkatas trophen und durch Men-
schen verursachte Katastrophen, bei Terroranschläge n und bei technologischen, 
radiologischen oder ökologischen Unfällen unterstüt zt und ergänzt werden. Auch 
soll die verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaa ten beim Katastrophenschutz 
erleichtert werden. 

Maßnahmen 

Prävention und Vorsorge 
 

·  Studien, Erhebungen, Entwicklung von Modellen und S zenarien mit dem 
Ziel, den Austausch von Wissen, vorbildlichen Verfa hren und Informationen 
zu erleichtern und Prävention, Vorsorge und wirksam e Reaktion zu fördern; 

·  Schulungen, Übungen, Workshops, Austausch von Perso nal und Experten, 
Aufbau von Netzen, Demonstrationsprojekte und Techn ologietransfer mit 
dem Ziel, Prävention, Vorsorge und wirksame Reaktio n zu fördern; 

·  Aufklärung, Schulung und Sensibilisierung der Öffen tlichkeit und damit 
verbunden Maßnahmen zur Verbreitung von Information en mit dem Ziel, 
die Folgen von Notfällen für die EU-Bürger so gerin g wie möglich zu halten 
und den EU-Bürgern zu helfen, sich selbst wirksamer  zu schützen; 

·  Aufrechterhaltung der Funktionen des Beobachtungs- und Informations-
zentrums des Verfahrens (MIC); 

·  Informationstätigkeit zur Verbesserung der Außenwir kung der Reaktion der 
Gemeinschaft; 

·  Einrichtung und Instandhaltung eines sicheren gemei nsamen Kommunika-
tions- und Informationssystems für Notfälle (CECIS)  und Instrumente, den In-
formationsaustausch zwischen dem Beobachtungs- und Informationszent-
rum und den Kontaktstellen der Mitgliedstaaten sowi e den anderen Teil-
nehmern im Rahmen des Verfahrens ermöglichen; 

·  Beiträge zur Entwicklung von Detektions- und Frühwa rnsystemen sowie Bei-
träge zur Einrichtung solcher Systeme durch Studien  und Evaluierungen zur 
Notwendigkeit und Realisierbarkeit dieser Systeme u nd durch Maßnah-
men, durch die darauf hingewirkt wird, diese System e untereinander und 
mit dem MIC und dem CECIS zu vernetzen 

·  Überwachungs-, Bewertungs- und Evaluierungstätigkei ten; 
·  Auflage eines Programms zur Auswertung der Erfahrun gen aus Einsätzen 

und Übungen im Rahmen des Verfahrens. 
 
Reaktion  
 

·  Entsendung von Bewertungs- und Koordinierungsexpert en mit entspre-
chender Ausrüstung, insbesondere Kommunikationsmitt eln; 

·  Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Zugang zu Au srüstungs- und 
Transportmitteln durch Weitergabe und Austausch von  Informationen über 
Ausrüstung und Transportmittel, die von den Mitglie dstaaten oder anderen 
Quellen wie beispielsweise kommerzielle Unternehmen  bereitgestellt wer-
den können; 

·  Ergänzung der von den Mitgliedstaaten bereitgestell ten Transportmittel. 
Diese Aktionen kommen lediglich dann für eine finan zielle Unterstützung in 
Betracht, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind : 
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o die zusätzlichen Transportmittel sind erforderlich,  um die Wirksamkeit 
der Katastrophenschutzmaßnahmen im Rahmen des Verfa hrens zu 
gewährleisten; 

o alle anderen Möglichkeiten, Transportmittel im Rahm en des Verfah-
rens zu beschaffen wurden ausgeschöpft; 

o die zu transportierende Hilfe 
�  wurde auf das Hilfeersuchen eines Landes im Rahmen des 

Verfahrens hin angeboten und angenommen; 
�  ist notwendig, um die durch den Notfall entstandene n Exis-

tenzbedürfnisse zu befriedigen; 
�  ergänzt die Hilfe der Mitgliedstaaten; 
�  ergänzt bei Notfällen in Drittländern die humanitär en Maß-

nahmen der Gemeinschaft. 

Antragsberechtigte 

Alle natürlichen und juristischen Personen des priv aten oder öffentlichen Rechts; 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_071/l_07 120070310de00090017.pdf    
  
 
 

Marco Polo 

Der Straßengüterverkehr hängt weitgehend von fossil en Energieträgern ab, die 
erheblich zur Entstehung von CO2 beitragen. Darüber  hinaus hat er mit der Über-
lastung der Infrastrukturen zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund ist ein verstärkter 
Einsatz intermodaler Verkehrslösungen erforderlich,  um durch die Einbindung von 
Kurzstreckenseeverkehr, Schiene und Binnenschifffah rt in die Logistikkette eine 
verbesserte Ausnutzung der bestehenden Ressourcen z u erreichen. In diesem 
Zusammenhang zielt das Programm Marco Polo II (2007 -2013) darauf ab, den 
Güterverkehr von der Straße hin zu umweltverträglic heren Verkehrsträgern zu ver-
lagern. 

Maßnahmen 

Folgende Aktionen sind förderungswürdig : 

·  Die katalytischen Aktionen zielen darauf ab, erhebl iche strukturelle 
Hemmnisse im gemeinschaftlichen Güterverkehrsmarkt zu überwinden, die 
das effiziente Funktionieren der Märkte, die Wettbe werbsfähigkeit des 
Kurzstreckenseeverkehrs, der Schiene oder der Binne nschifffahrt und/oder 
die Effizienz der Transportketten, in denen diese V erkehrsträger genutzt 
werden, beeinträchtigen. Diese Aktionen streben dur ch eine verbesserte 
Nutzung der bestehenden Infrastrukturen die Verbess erung der Synergien 
zwischen Schiene, Binnenschifffahrt und Kurzstrecke nseeverkehr an, ein-
schließlich der Meeresautobahnen. 
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 ·  Aktionen zur Verkehrsverlagerung zielen auf eine Ve rlagerung von Güter-
verkehr von der Straße hin zum Kurzstreckenseeverke hr, zur Schiene, zur 
Binnenschifffahrt oder zu einer Kombination von Ver kehrsträgern ab. Das 
Ziel besteht darin, dass Straßentransporte möglichs t kurz gehalten werden. 

·  Gemeinsame Lernaktionen sind dazu bestimmt, die Zus ammenarbeit zur 
strukturellen Optimierung der Arbeitsmethoden und V erfahren in der Gü-
terverkehrskette unter Berücksichtigung der Anforde rungen der Logistik zu 
verbessern. 

·  Die Meeresautobahnen: Erstmals im Weißbuch 2001 über die europäische 
Verkehrspolitik erwähnt, zielen die Meeresautobahnen darauf ab, ein en 
Teil der Güter direkt von der Straße hin zum Kurzst reckenseeverkehr oder zu 
einer Kombination von Kurzstreckenseeverkehr und an deren Verkehrsträ-
gern zu verlagern, wobei die Abschnitte auf der Str aße so kurz wie möglich 
sein sollen. So könnten etwa zwischen Frankreich un d Spanien Meeresau-
tobahnen eingerichtet werden, um den Engpass auf de r Straße in den Py-
renäen zu umgehen.  

Die Aktionen zur Straßenverkehrsvermeidung sind inn ovative Aktionen, mit denen 
der Transport in die Produktionslogistik der Untern ehmen integriert werden soll, um 
einen erheblichen Teil des Straßengüterverkehrs zu vermeiden, ohne dass sich dies 
negativ auf die Produktion oder die Beschäftigung a uswirken würde. 

Das Programm legt ferner besonderes Augenmerk auf s ensible und auf großstäd-
tische Gebiete. 

Antragsberechtigte 

Das Programm Marco Polo umfasst Aktionen, die das H oheitsgebiet mindestens 
zweier Mitgliedstaaten oder mindestens eines Mitgli edstaats und eines nahe ge-
legenen Drittlandes betreffen. 

Die förderungswürdigen Antragsteller müssen ihre An träge von einem Konsortium 
aus zumindest zwei Unternehmen mit Sitz in mindeste ns zwei verschiedenen Mit-
gliedstaaten oder in mindestens einem Mitgliedstaat  und einem nahe gelegenen 
Drittland stellen. Die für die Aktionen gewährte St arthilfe muss darüber hinaus 
transparent, objektiv und klar begrenzt sein. Der Z uschuss der Gemeinschaft rich-
tet sich nach der Anzahl der Tonnenkilometer, die v on der Straße auf andere Ver-
kehrsträger auf dem Wasser- oder Landweg verlagert werden, oder nach der 
Anzahl der Fahrzeugkilometer, die auf der Straße ei ngespart werden. Ziel ist die 
Förderung qualitativ hochwertiger Vorhaben. Im Ausw ahlverfahren sind Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden. 

Informationen 

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l24465.htm   
 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_e n.htm  
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KMU & Forschung  
 

Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation CIP 
 
7. Forschungsrahmenprogramm 
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KMU & Forschung 

Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovat ion CIP 

Das Rahmenprogramm für „Wettbewerbsfähigkeit und In novation“ (kurz CIP: 
„Competitiveness Innovation framework Programm“) so ll vor allem für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) Fördergelder bereitstell en. 

Allgemeine Ziele 

·  Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen,  insbesondere der 
KMU; 

·  Förderung aller Formen der Innovation, einschließli ch der Öko-Innovationen; 

·  Beschleunigung der Entwicklung einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen, 
innovativen und alle Bereiche der Gesellschaft eins chließenden Informati-
onsgesellschaft; 

·  Verbesserung der Energieeffizienz und der Nutzung n euer und erneuerbarer 
Energiequellen in allen Bereichen einschließlich Ve rkehr. 

 

Die Ziele des Rahmenprogramms werden durch folgende  spezifische Programme 
realisiert: 

·  das Programm „unternehmerische Initiative und Innov ation“; 

·  das Programm zur Unterstützung der Politik für Info rmations- und Kommuni-
kations-Technologien (IKT); 

·  das Programm Intelligente Energie — Europa. 

Maßnahmen 

1. Programm „unternehmerische Initiative und Innova tion“ 

·  Finanzierung von KMU in der Gründungs- und Wachstum sphase und von In-
novationen, einschließlich Öko-Innovationen; 

·  Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Zusam menarbeit zwi-
schen KMU; 

·  Innovation, einschließlich Öko-Innovation, in Unter nehmen; 

·  unternehmerische Initiative und Innovationskultur; 

·  Unternehmens- und innovationsorientierte Wirtschaft s- und Verwaltungsre-
form. 

2. Programm zur Unterstützung der IKT-Politik 

·  Schaffung eines europäischen Informationsraumes und  Stärkung des Bin-
nenmarktes für informationstechnische Produkte und Dienstleistungen; 

·  Förderung der Innovation durch verstärkten Einsatz von und Investitionen in 
IKT; 
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·  Schaffung einer Informationsgesellschaft für alle, Entwicklung leistungsfähi-
gerer und kostengünstigerer Dienste in Bereichen vo n öffentlichem Interesse 
und Verbesserung der Lebensqualität. 

3. Das Programm „Intelligente Energie – Europa“ 

·  Verbesserung der Energieeffizienz und rationelle Nu tzung von Energie (SA-
VE) 

·  Förderung neuer und erneuerbarer Energiequellen (AL TENER) 

·  Verbesserung der Energieeffizienz und Förderung der  Nutzung neuer und 
erneuerbarer Energiequellen im Verkehrswesen (STEER ) 

·  Bereichsübergreifende Aktionen 

o Integration von Konzepten der Energieeffizienz und von erneuerba-
ren Energiequellen in verschiedene Bereiche der Wir tschaft; 

o Zusammenführung verschiedener Instrumente und Akteu re inner-
halb einer Aktion oder eines Projekts. 

Antragsberechtigte 

u.a. KMU 

Informationen 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200 6:310:0015:0040:DE:PDF 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm  

Kontakt: 

Europäische Kommission 
DG Unternehmen und Industrie 
B-1049 Brüssel 
Belgien 
Fax: +32 (0)2 298 79 50 
entr-cip@ec.europa.eu 
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7. Forschungsrahmenprogramm  

Das 7. Forschungsrahmenprogramm für Forschung, tech nologische Entwicklung 
und Demonstration knüpft an das laufende Forschungs rahmenprogramm an. Es 
ist in Teilprogramme unterteilt, welche auf die tec hnische Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Forschung, auf die Pionierfors chung in Europa, auf Forscher 
innerhalb und außerhalb Europas sowie auf Forschung skapazitäten abzielen. 

Ziele 

·  Unterstützung der grenzüberschreitende Zusammenarbe it in jeder Größen-
ordnung in der gesamten EU; 

·  Verbesserung der Dynamik, der Kreativität und herau sragender Leistungen 
der europäischen Forschung in den Grenzbereichen de s Wissens; 

·  Quantitative und qualitative Stärkung des Humanpote nzials in der europäi-
schen Forschung und Technologie; 

·  Die Forschungs- und Innovationskapazitäten sollten europaweit verbessert 
und ihre optimale Nutzung gewährleistet werden. 

Maßnahmen 

Folgende Maßnahmen sind in den vier Bereichen Zusam menarbeit, Ideen, Men-
schen und Kapazitäten vorgesehen: 

ZUSAMMENARBEIT 

Gesundheit 

·  Biotechnologie, generische Instrumente und Technolo gien für die menschli-
che Gesundheit  

·  Translationale Forschung im Dienste der menschliche n Gesundheit  

·  Optimierung der Gesundheitsfürsorge für die europäi schen Bürger 

Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie 

·  Nachhaltige Erzeugung und Bewirtschaftung der biolo gischen Ressourcen 
aus Böden, Wäldern und der aquatischen Umwelt  

·  Rückkopplung "vom Tisch bis zum Bauernhof": Lebensm ittel (einschließlich Fi-
sche und Meeresfrüchte), Gesundheit und Wohlergehen   

·  Biowissenschaften und Biotechnologie im Dienste nac hhaltiger Non-Food-
Erzeugnisse und Verfahren  

Informations- und Kommunikationstechnologien 

·  Unterstützung der verschiedenen Säulen der IKT-Tech nologie 

o  Nanoelektronik, Fotonik und integrierte Mikro-/Nan osystem 

o Allgegenwärtige Kommunikationsnetze von unbeschränk ter Kapazi-
tät: 

o Eingebettete Systeme, Datenverarbeitung und Steueru ng 

o Software, Rechnergitterverbunde, Sicherheit und Zuv erlässigkeit 

o Wissensbasierte, kognitive und lernende Systeme 
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o Simulation, Visualisierung, Interaktion und gemisch te Realitäten 

·  Integration von Technologien  

·  Anwendungsforschung  

Nanowissenschaften, Nanotechnologien: 

·  Ziel ist es, auf der Grundlage umfangreicherer Kenn tnisse und Erfahrungen 
mit Materie auf Nano-Ebene Werkstoffe und Systeme z u schaffen, deren Ei-
genschaften und Verhalten vorher festgelegt werden können.  

·  Schwerpunkte: 

o neues Wissen über die Wechselwirkungen von Atomen u nd Molekü-
len und ihren Verbunden mit natürlichen und künstli chen Einheiten; 

o Verwirklichung von Nanostrukturen, Systemen oder We rkstoffen un-
ter Nutzung dieses Wissens;  

o Maßnahmen mit dem Ziel, die natürlichen Prozesse im  Nanometer-
bereich zu verstehen oder zu imitieren; 

o Prozesse für die Nanofertigung, Oberflächenfunktion alisierung, dün-
ne Schichten, Eigenschaften der Selbstorganisation;  

o Methoden und Prozesse für Messung und Charakterisie rung. 

·  Die Forschungsarbeiten gelten auch den relevanten I nstrumenten, Werk-
zeugen, Piloteinrichtungen und Demonstrationsmaßnah men, die für völlig 
neuartige Konzepte der nanotechnologischen Fertigun g in den am meisten 
Erfolg versprechenden Wirtschaftszweigen erforderli ch sind.  

 

Energie 

Unterstützung der Forschung, Entwicklung und Demons tration von: 

·  Wasserstoff und Brennstoffzellen  

·  Herstellung von Brennstoffen aus erneuerbaren Energ ien  

·  Erneuerbare Energien zu Heiz- und Kühlzwecken: 

·  CO2-Abscheidung und -lagerung für emissionsfreie St romerzeugung: 

·  Umweltfreundliche Kohletechnologien: 

·  Intelligente Energienetze: 

·  Energieeffizienz und Energieeinsparung: 

·  Wissen für die energiepolitische Entscheidungsfindu ng: 

Umwelt (einschließlich Klimaänderung) 

Klimaänderungen, Umweltverschmutzung und Risiken: 

·  Belastung von Umwelt und Klima 

·  Umwelt und Gesundheit 

·  Naturrisiken 

 

Nachhaltiges Management der Ressourcen: 

·  Erhaltung und nachhaltiges Management der natürlich en und vom Men-
schen geschaffenen Ressourcen und der biologischen Vielfalt 

·  Bewirtschaftung der Meeresumwelt 
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Umwelttechnologien: 

·  Umwelttechnologien für Beobachtung, Schadensverhütu ng, Schadensbe-
grenzung, Anpassung, Sanierung und Wiederherstellun g der natürlichen 
und vom Menschen geschaffenen Umwelt. 

·  Schutz, Erhaltung und Sanierung des kulturellen Erb es einschließlich des 
menschlichen Lebensraums 

·  Technologiebewertung, -prüfung und –erprobung 

 

Werkzeuge für Erdbeobachtung und -bewertung: 

·  Erd- und Meeresbeobachtungssysteme und Überwachungs verfahren für 
Umwelt und nachhaltige Entwicklung 

·  Vorhersagemethoden und Bewertungswerkzeuge für die nachhaltige Ent-
wicklung unter Berücksichtigung der verschiedenen B eobachtungsmaßstä-
be 

Verkehr (einschließlich Luftfahrt) 

Luftfahrt und Luftverkehr: 

·  Umweltfreundlicherer Luftverkehr:  

·  Steigerung der Zeiteffizienz 

·  Kundenzufriedenheit und Sicherheit:  

·  SESAR (ATM-Forschung im Hinblick auf den einheitlic hen europäischen Luft-
raum)  

·  Steigerung der Kosteneffizienz  

·  Schutz von Luftfahrzeugen und Fluggästen 

·  Luftverkehr der Zukunft 

 

Nachhaltiger Land- und Schiffsverkehr (Schiene, Str aße, Schifffahrt) 

·  Umweltfreundlicherer Land- und Schiffsverkehr 

·  Förderung und Verstärkung der Verkehrsverlagerung u nd Staubekämpfung 
in den Verkehrskorridoren  

·  Gewährleistung einer nachhaltigen innerstädtischen Mobilität für alle Bürger 
einschließlich benachteiligter Gruppen 

·  Erhöhung der technischen Sicherheit und verbesserte  Gefahrenabwehr 

·  Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

 

Unterstützung des europäischen globalen Satellitenn avigationssystems GALILEO 
und EGNOS: 

·  Ausschöpfung des gesamten Potenzials 

·  Bereitstellung der Instrumente und Schaffung der ge eigneten Rahmenbe-
dingungen 

·  Anpassung der Empfangsgeräte an die Anforderungen u nd Modernisierung 
der wichtigsten Technologien 

·  Förderung des Infrastrukturaufbaus 

Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften 

·  Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in  einer Wissensgesell-
schaft  
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·  Verknüpfung wirtschaftlicher, sozialer und ökologis cher Ziele in einer euro-
päischen Perspektive 

·  Bei der Untersuchung dieser Fragen gilt das Augenme rk folgenden Aspek-
ten: 

o vorhandene Ausgleichslösungen oder Synergien zwisch en den wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Zielen im i nternationalen 
Rahmen; 

o Wechselbeziehungen zwischen Umwelt, Energie und Ges ellschaft; 

o langfristige Nachhaltigkeit; 

o Belange der Entwicklungsländer; 

o räumliche Aspekte, einschließlich Stadtplanung, Rol le von Städten, 
Metropolen und anderen städtischen Regionen und dam it verbun-
dene ordnungspolitische Fragen; 

o kulturelle Fragen und die sozioökonomischen Auswirk ungen der eu-
ropäischen Politik und des Gemeinschaftsrechts. 

·  Auch das Thema Wohlfahrtsstaat als Entwicklungsress ource sowie die Be-
schäftigung und Wohnsituation von Migranten und ihr en Nachkommen 
werden behandelt. 

 

Wichtigste gesellschaftliche Tendenzen und ihre Aus wirkungen: 

·  demografischer Wandel einschließlich Alterung, Fruc htbarkeit und Migrati-
on;  

·  Europa in der Welt 

·  Der Bürger in der Europäischen Union 

·  Sozioökonomische und wissenschaftliche Indikatoren 

·  Zukunftsforschung 

Weltraum 

·  Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung 

·  Aspekte der Gefahrenabwehr 

·  Anwendung der Satellitenkommunikation:  

·  Weltraumforschung 

·  Raumfahrttechnologie 

·  Weltraumwissenschaften 

 

Sicherheit 

·  Schutz der Bürger  

·  Sicherheit von Infrastrukturen und Versorgungseinri chtungen 

·  "Intelligente" Überwachung und Grenzsicherung 

·  Wiederherstellung der technischen und der allgemein en Sicherheit in Krisen-
situationen  

·  Integration, Vernetzung und Interoperabilität von S icherheitssystemen  

·  Sicherheit und Gesellschaft: Die Maßnahmen sind the menübergreifender 
Art und sollten im Zusammenwirken von Naturwissensc haften, Technologie 
und anderen Wissenschaften, insbesondere der Politi k-, Sozial- und Geistes-
wissenschaften durchgeführt werden.  

·  Koordinierung und Strukturierung der Sicherheitsfor schung  
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IDEEN 

Dieses Programm dient der Förderung der "Pionierfor schung" auf Weltklasseni-
veau. Der Ausdruck "Pionierforschung" steht hierbei  für ein neues Verständnis der 
Grundlagenforschung. Grundlagenforschung in Wissens chaft und Technik hat 
entscheidende Bedeutung für wirtschaftliches und so ziales Wohlergehen; gleich-
zeitig ist die Forschung an und jenseits der Grenze n unseres derzeitigen Wissens ein 
inhärent riskantes Unternehmen, bei dem neue und se hr schwierige Forschungs-
gebiete betreten werden, und sie zeichnet sich dadu rch aus, dass die einzelnen 
Disziplinen nicht klar voneinander abgegrenzt sind.  

MENSCHEN 

Die Schwerpunkte des Teilprogramms „Menschen“ basie ren auf den guten Erfah-
rungen mit den Marie-Curie-Stipendien der bisherige n Forschungsrahmenpro-
gramme, die hier weitergeführt werden. 

·  Forschererstausbildung 

·  Lebenslanges Lernen und Laufbahnentwicklung 

·  Verbindungswege und Partnerschaften zwischen Indust rie und Hochschu-
len 

·  Internationale Dimension  

·  Partnerschaften zwischen mehreren Forschungseinrich tungen in Europa 

·  Spezielle Maßnahmen zur Förderung eines echten euro päischen Arbeits-
marktes für Forscher: 

KAPAZITÄTEN  

·  Unterstützung vorhandener Forschungsinfrastrukturen   

·  Forschung zugunsten von KMU 

·  Auswertung, Entwicklung und Umsetzung der Forschung spläne:  regionaler 
oder grenzüberschreitender Cluster und der Zusammen arbeit zwischen die-
sen Clustern  

·  Forschungspotential 

·  Stärkung und Verbesserung des europäischen Wissensc haftssystems 

·  Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaf t 

·  Unterstützung der kohärenten Entwicklung forschungs politischer Konzepte 

·  Koordinierung der Forschungspolitik 

·  Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit  

Förderinstrumente 

Zur Unterstützung von Maßnahmen wird auf folgende I nstrumente zurückgegrif-
fen: 

·  Verbundprojekte 

·  Exzellenznetze 

·  Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen 

·  Unterstützung der Pionierforschung 

·  Unterstützung für die Aus- und Weiterbildung und La ufbahnentwicklung von 
Forschern 

·  Forschung für spezielle Gruppen (insbesondere KMU) 
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Informationen 

Teilprogramm „Zusammenarbeit“: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_400/l_40 020061230de00860241.pdf 

Teilprogramm „Ideen“: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_400/l_40 020061230de02420269.pdf  

Teilprogramm „Kapazitäten“: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_400/l_40 020061230de02990367.pdf  

Teilprogramm „Menschen“: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_400/l_40 020061230de02700298.pdf   

Kontakte: 

Österreich:  
HORVAT, Manfred (Prof.)  
Co-ordination NCP  
Comment: Main contact (Co-ordination)  
FFG/EIP 
Donau City Strasse 1 
A-1220 
Vienna 
Tel:+43-5-77554001 
Fax: +43-5-775594011 
URL: http://www.ffg.at/ 
 
PICHLER, Rupert (Dr)  
Co-ordination NCP  
Comment: Alternative contact  
BMVIT - Bundesministerium für Verkehr, Innovation u nd Technologie; Federal Ministry for Traffic, 
Innovation and Technology 
Renngasse 5 
A-1010 
Vienna 
Tel:+43-1-53464-3205 
Fax: +43-1-53464-2013 
URL: http://www.bmvit.gv.at/ 

 
 

Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasi s (RSFF) 

Die RSFF ist Bestandteil des siebten Forschungsrahm enprogramms der EU (RP7) 
und des Forschungs- und Innovationsprogramms der EI B und wird die finanziellen 
Risiken, die die EIB bei der Finanzierung entsprech ender Tätigkeiten eingeht, zum 
Teil abdecken. Es handelt sich um ein innovatives F remdfinanzierungsinstrument, 
das eine zusätzliche Finanzierungskapazität von meh reren Milliarden Euro bietet 
und Vorhaben in den Bereichen Forschung, Technologi sche Entwicklung und 
Demonstration sowie innovationsfördernden Investiti onen (FTEI-Projekte) zugute 
kommen soll. 

Allgemeines Ziel 

Die RSFF wird die Kapazität der EIB zur Finanzierun g von FTEI-Projekten und innova-
tiven Vorhaben erhöhen und es ihr so ermöglichen, D arlehen und Garantien mit 
einem höheren Risikoprofil zu gewähren, als sie übl icherweise auf dem europäi-
schen Markt verfügbar sind. Durch die Ausweitung de r Finanzierungskapazität der 
EIB in den Bereichen Forschung und Innovation wird die RSFF die Bemühungen 
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vieler europäischer Finanzinstitute auf diesem Gebi et erleichtern und unterstützen 
und somit eine verstärkte Finanzierung über Banken und Kapitalmärkte in diesem 
Sektor ermöglichen. 

Zielgruppen 

Die Mittel aus der RSFF sind für Einrichtungen des privaten und des öffentlichen 
Sektors – unabhängig von Größe und Rechtsform – bes timmt, die in den Berei-
chen Forschung und Innovation tätig sind, und zwar insbesondere für forschungs-
intensive mittelgroße Unternehmen, KMU sowie Forsch ungsinstitute und andere 
große Forschungseinrichtungen wie Gemeinsame Techno logieinitiativen. 
Die RSFF steht nicht nur den am 7. Rahmenprogramm f ür Forschung und techno-
logische Entwicklung (FP7) oder an der Forschungsin itiative EUREKA beteiligten 
Einrichtungen offen, sondern allen Einrichtungen un d Vorhaben, die FTEI Aktivitä-
ten durchführen, die zu FP7-Zielen beitragen. 

Ansprechpartner  

Träger von Forschungsvorhaben, für die Darlehensmit tel benötigt werden, können 
sich bereits an die Dienststellen der EIB an ihrem Hauptsitz in Luxemburg 
(RDI@eib.org) oder an die Außenbüros in Belgien, De utschland, Frankreich, Grie-
chenland, Italien, Österreich, Polen, Portugal, Spa nien und im Vereinigten König-
reich wenden. Die Ansprechpartner in wichtigen zwis chengeschalteten Instituten 
werden auf der Website der EIB veröffentlicht werde n. 

Informationen 

http://ec.europa.eu/research/press/2007/pdf/2-rsff- fakten05june07_de.pdf.pdf 
www.ec.europa.eu/invest-in-research/funding/funding 02_en.htm 
www.eib.org/rsff 
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Förderdarlehen 
 

Europäische Investitionsbank 
 
JASPERS, JEREMIE und JESSICA  
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Förderdarlehen 

Europäische Investitionsbank (EIB) 

Aufgabe der Finanzierungsinstitution der Europäisch en Union, ist es, zur Integrati-
on, zur ausgewogenen Entwicklung und zum wirtschaft lichen und sozialen Zu-
sammenhalt der Mitgliedsländer der Union beizutrage n. Zu diesem Zweck nimmt 
sie umfangreiche Mittel auf den Kapitalmärkten auf.  Diese stellt sie zu günstigsten 
Bedingungen für Investitionsvorhaben bereit, die de r Verwirklichung der Ziele der 
Union dienen. Aufgabe ist es, die Ziele der Europäi schen Union durch die langfris-
tige Finanzierung tragfähiger Investitionen zu förd ern. 
 
Bei ihrer Finanzierungstätigkeit in der EU verfolgt  die EIB die sechs folgenden vor-
rangigen Ziele:  

·  Zusammenhalt und Konvergenz 
·  Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KM U) 
·  Ökologische Nachhaltigkeit 
·  Umsetzung der Innovation-2010-Initiative (i2i) 
·  Entwicklung der Transeuropäischen Netze (TEN) in de n Bereichen Verkehr 

und Energie 
·  Nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energie 

Schwerpunkte: 

·  Unterstützung von KMU und von mittelgroßen Unterneh men. 
·  Innovation-2010-Initiative (i2i) 
·  Umwelt 
·  Transeuropäische Netze (TEN) 
·  Humankapital 
·  JASPERS (Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung von  Projekten in euro-

päischen Regionen) 
·  Risk Sharing Finance Facility 

 
Leitfaden für die Auftragsvergaben : 

http://www.eib.org/Attachments/thematic/procurement _de.pdf   

JASPERS, JEREMIE und JESSICA  

Im Zusammenhang mit den EIB sind auch die drei EU-I nitiativen JASPERS, JEREMIE 
und JESSICA zu nennen: Bei einer Förderung durch di e Strukturfonds werden die 
Kosten der genehmigten Projekte nur teilweise gedec kt. Dort, wo die Übernahme 
der restlichen Kosten durch die öffentliche Hand pr oblematisch sein könnte, sollen 
die drei EU-Initiativen Abhilfe schaffen. Diese wer den v.a. in den Konvergenzregi-
onen zum Einsatz kommen, im Falle von JEREMIE auch in Regionen mit dem Ziel 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“.  Unter dem Stichwort Pub-
lic Private Partnership (PPP) – bzw. Öffentlich-Pri vate Partnerschaft (ÖPP) – sollen 
Kredite, die von der Europäischen Investitionsbank,  dem Europäischen Investiti-
onsfonds und anderen Finanzinstituten vergeben werd en, die private Kofinanzie-
rung von EFRE-Projekten ermöglichen. 
 
 



Eva Lichtenberger ,   EU-Förderprogramme für Städte und Gemeinden 2007 - 2013 90

 

 
JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in  European Regions)   
 
Bezeichnet die Partnerschaft  zwischen der Kommissi on, der EIB und der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Antrag steller können auf JASPERS 
zurückgreifen, wenn sie Unterstützung bei der Planu ng von regionalen Großprojek-
ten benötigen, die aus dem Kohäsionsfonds und dem E FRE finanziert werden. 
Dabei sollen die Sach- und Finanzkenntnisse der Ban ken genutzt werden, um die 
Strukturmittel effektiv zu nutzen und zusätzliche F inanzierungsquellen zu erschlie-
ßen. 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medi um Enterprises)  

Diese gemeinsame Initiative soll KMU den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten 
erleichtern, insbesondere durch die Vergabe von Kle inkrediten sowie die Bereit-
stellung von Risikokapital, Darlehen und Bürgschaft en. Mittel des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Gelder a us den nationalen öffentli-
chen Haushalten, der EIB sowie anderer Finanzinstit ute können so zu einem Ge-
samtfinanzpaket zusammengeschnürt werden. Die so ge schaffene Kapitalgrund-
lage soll im Rahmen der jeweiligen regionalen EFRE- Schwerpunkte für Investiti-
onsmaßnahmen in den einzelnen Regionen verwendet we rden. 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Inv estment in City Areas) 

Die gemeinsame Initiative der Kommission, der EIB u nd der Entwicklungsbank des 
Europarats. Die Erfahrung der Partner, die sie bei der Vergabe von Krediten für 
Stadtentwicklung und -erneuerung sowie sozialen Woh nungsbau gemacht ha-
ben, soll bei Stadtentwicklungsprojekten (= einer d er EFRE-Schwerpunkte) helfen. 
Ähnlich wie bei JEREMIE soll mit JESSICA eine Bünde lung von Zuschüssen aus den 
verschiedenen Programmen für Stadtentwicklung und - erneuerung bzw. sozialen 
Wohnungsbau erreicht werden. 
 
Informationen 
 
Jaspers: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/ jaspers_en.htm   
Jeremie: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/ jeremie_en.htm 
Jessica: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/ jessica_en.htm  
 

Adressen 

EIB-Zentrale: 
100, boulevard Konrad 
Adenauer 
L-2950 Luxembourg  
Tel. (+352) 43 79 1  
Fax (+352) 43 77 04 
 
E-mail: berlinoffice@eib.org  
 

EIB-Büro Österreich 
Mattiellistrasse 2-4 
A-1040 WienTel. (+43-1) 505 
36 76 
Fax (+43-1) 505 36 74  
 
Europäischer Investitions-
fonds  
43, avenue J.F. Kennedy 

L-2968 Luxembourg  
Tel. (+352) 42 66 88 1  
Fax (+352) 42 66 88 200  
www.eif.org  - info@eif.org  
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Informationsbüro  B r ü s s e l     
Avenue du Maelbeek 56  
B- 1050 Brüssel 
Belgien  
Tel  +32.2.6449774   
Fax +32.2.6479256   
 

Firmensitz  K ö l n     
Im Brunnenhof 40  
D- 50999 Köln 
Deutschland  
Tel  +49.2236.322205 
Fax +49.2236.322214 
 
www.euventures.eu 
info@euventures.eu  
 

Stand Mai 2009 – Für den Inhalt des Dokuments wird keine Haftung übernommen.   

 



Eva Lichtenberger ,   EU-Förderprogramme für Städte und Gemeinden 2007 - 2013 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    www.eva-lichtenberger.eu/ 
 

 

 


